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Amtlicher Teil
der Verwaltungsgemeinschaft Erftal mit dem
Markt Bürgstadt und der Gemeinde Neunkirchen

Standesamtliche Mitteilungen
Bitte beachten: 
Standesamtliche Nachrichten wie Geburten, Eheschließungen oder Sterbefälle 
können aus Datenschutzgründen nur veröffentlicht werden, wenn die Beteilig- 
ten/Angehörigen schriftlich (per Post oder E-Mail an standesamt@buergstadt.de) 
zustimmen. 

Geburten
09.10. Kian Sämann, Sohn von René und Anna-Klara Sämann
 geb. Helmstetter, Bürgstadt, Martinsgasse 2

22.10. Moriz Wünsch, Sohn von Sebastian Karlheinz und Janet
 Manuela Wünsch geb. Baumann, Bürgstadt, Martinsgasse 17

*  *  *

c  Kundendienst
c  Verkauf und Service
c  Lichttechnik, EDV
c  Energie- und Gebäudetechnik
c  Installation Alt- und Neubau

www.oswaldundmenges.de
Schulstraße 14
63930 Neunkirchen

MARKT BÜRGSTADT
Stellenausschreibung

Der Markt Bürgstadt sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
(spätestens zum 01.03.2022) für die gemeindliche 
Kindertageseinrichtung  „Bürgstadter Rasselbande“ eine

Reinigungskraft (w/m/d)
(Teilzeitkraft mit ca. 12-15 Wochenstunden)

Die tägliche Arbeitszeit von Montag bis Freitag beträgt jeweils ca. 2,5 Stun-
den ab ca. 15.00 Uhr. 
Es handelt sich um ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsver-
hältnis. Die Bezahlung erfolgt nach den tariflichen Bestimmungen des TVöD.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, die Sie bitte bis spätestens 30. No-
vember 2021 an den Markt Bürgstadt, Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt 
oder per Mail an poststelle@buergstadt.de richten. 
Nähere Auskünfte erteilt gerne Herr Hofmann unter Tel. 09371/9738-27.

 

Die nächsten Gemeinderatssitzungen
Die nächsten Gemeinderatssitzungen finden in Abhängigkeit der Corona- 
Situation wie folgt statt:

Bürgstadt:  Dienstag, 16. November 2021, um 19.30 Uhr
     im Bürgerzentrum Mittelmühle

Neunkirchen: Donnerstag, 11. November 2021, um 19.30 Uhr
     im Dorfgemeinschaftshaus Neunkirchen

Anträge können bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin im Rat- 
haus abgegeben werden. Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden im 
Aushangkasten und für Bürgstadt im Internet unter www.buergstadt.de 
und für Neunkirchen im Internet unter www.neunkirchen-unterfranken.de 
veröffentlicht.

Hier können auch Niederschriften der vorangegangenen öffentlichen 
Sitzungen nachgelesen werden.
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MARKT BÜRGSTADT
Einladung zur Informationsveranstaltung zum Verfahrensstand 
„Hintere Erf – Hundsrück-Terrassen“

In der Gemeinderatssitzung vom 26.10.2021 wurde beschlossen, dass der Markt 
Bürgstadt seinen Antrag vom 10.12.2014 auf Einleitung eines Flurbereinigungs- 
verfahrens oder hilfsweise eines anderen geeigneten Verfahrens der Ländlichen 
Entwicklung bezüglich der   „Hundsrück-Terrassen“ und des  „Im Tiefen Tals“ ge- 
genüber des Amtes für Ländliche Entwicklung (ALE) zurückzieht.

Dem Markt Bürgstadt ist ein transparentes Vorgehen und die Einbindung der Bür-
gerschaft ein großes Anliegen. Coronabedingt konnte in den vergangenen einein-
halb Jahren keine Information in Form einer Präsenzveranstaltung stattfinden. 

Deshalb möchte der Markt Bürgstadt gemeinsam mit dem Amt für Ländliche Ent-
wicklung (ALE) neben den Grundstückseigentümern auch die interessierte Bürger-
schaft über die Ergebnisse der Eigentümergespräche und das angedachte weitere 
Vorgehen informieren und lädt zu einer Informationsveranstaltung für 

Mittwoch, 24.11.2021 um 19.00 Uhr
in das Bürgerzentrum Mittelmühle – Großer Saal

recht herzlich ein.

Für die Veranstaltung gilt die Einhaltung der 3G-Regel und ggf. Maskenpflicht, 
soweit die erforderlichen Abstände nicht eingehalten werden können.

An diesem Abend werden auch Vertreter der Fachbehörden anwesend sein.

Die Eigentümer der vom Maßnahmengebiet umfassten Grundstücke wurden be-
reits schriftlich zur Veranstaltung eingeladen.

Bürgstadt, 02.11.2021         gez. Grün 
Markt Bürgstadt            Bürgermeister

*  *  *

Vom Handwerk kann man sich zur Kunst erheben.

Vom Pfuschen nie.                                   "Goethe"

Vom Handwerk kann man sich zur Kunst erheben. 
Vom Pfuschen nie.                                     „Goethe“

Kreuzbund Miltenberg 
(Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft
für Suchtkranke und Angehörige)

Wöchentliche vertrauliche Gesprächskreise:
Montag 19.00 – 21.00 Uhr  Info: 09371/6698658
Dienstag  19.30 – 21.30 Uhr  Into: 09371/1623
Donnerstag  19.30 – 21.30 Uhr  Info: 09378 /1786

Frauengesprächskreis:
letzter Dienstag im Monat Info: 09371/1623
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Neufassung der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen des 
Marktes Bürgstradt 

(Erschließungsbeitragssatzung – EBS 2021) 

Aufgrund des Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in 
Verbindung mit Art. 5a Abs. 2 des Bayerischen Kommunalabgabengesetzes (KAG) und den 
§§ 132. 133 Abs. 3 Satz 5 des Baugesetzbuches ( BauGB ) erlässt der Markt Bürgstadt 
folgende Satzung: 

 

§1 

Erhebung des Erschließungsbeitrages 
Zur Deckung seines anderweitig nicht gedeckten Aufwands für Erschließungsanlagen erhebt 
der Markt Bürgstadt Erschließungsbeiträge nach Art. 5a Abs. 1 KAG sowie nach Maßgabe 
dieser Satzung. 

§ 2  
Art und Umfang der Erschließungsanlangen 

(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand  
I. für die öffentlich zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze (Art. 5a Abs. 2 

KAG i.V.m. § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) in 
bis zu einer Straßenbreite 

(Fahrbahnen, Radwege, 
Gehwege, kombinierte 

Geh- und Radwege) von 
 

1. Wochenendhausgebieten und Dauerkleingartengebieten 
 7,0 m 
2. Kleinsiedlungsgebieten bei einseitiger Bebaubarkeit 

 8,5 m 
3. Kleinsiedlungsgebieten, 

 soweit sie nicht unter Nr. 2 fallen,  
Wohn-, Dorf- und Mischgebieten, dörflichen Wohngebieten, urbanen Gebieten  
a) mit einer Geschossflächenzahl bis 0,7 14,0 m 

bei einseitiger Bebaubarkeit 10,5 m 
b) mit einer Geschossflächenzahl über 0,7 - 1,0 18,0 m 

bei einseitiger Bebaubarkeit 12,5 m 
c) mit einer Geschossflächenzahl über 1,0 - 1,6 20,0 m 
d) mit einer Geschossflächenzahl über 1,6 23,0 m 

4. Kerngebieten, Gewerbegebieten und Sondergebieten 
a) mit einer Geschossflächenzahl bis 1,0 20,0 m 
b) mit einer Geschossflächenzahl über 1,0 - 1,6 23,0 m 
c) mit einer Geschossflächenzahl über 1,6 - 2,0 25,0 m 
d) mit einer Geschossflächenzahl über 2,0 27,0 m 

5. Industriegebieten 
a) mit einer Baumassenzahl bis 3,0 23,0 m 
b) mit einer Baumassenzahl über 3,0 - 6,0 25,0 m 
c) mit einer Baumassenzahl über 6,0 27,0 m 

II. für die öffentlichen, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit 
Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (z. 
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B. Fußwege, Wohnwege; Art. 5a Abs 2 KAG i.V.m. § 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) bis 
zu einer Breite von 5 m, 
 

III. für die nicht zum Anbau bestimmten, zur Erschließung der Baugebiete notwendigen 
Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete (Art. 5a Abs. 2 KAG i.V.m. § 127 Abs. 2 
Nr. 3 BauGB) bis zu einer Breite von 27 m, 

 
IV. für Parkflächen (Art. 5a Abs 2 KAG i.V.m. § 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB), 

a) die Bestandteile der Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. I und Nr. III sind, bis zu 
einer weiteren Breite von 5,0 m, 

b) soweit sie nicht Bestandteile der in Nr. I und Nr. III genannten Verkehrsanlagen, 
aber nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren 
Erschließung notwendig sind, bis zu 15 v.H. aller im Abrechnungsgebiet (§ 4) 
liegenden Grundstücksflächen. 
 

V. für Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen (Art. 5a Abs. 2 KAG i.V.m. 
§ 127 Abs 2 Nr. 4 BauGB) 

a) die Bestandteile der Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. I bis Nr. III sind, bis zu einer 
weiteren Breite von 5,0 m, 

b) soweit sie nicht Bestandteile der in Nr. I bis Nr. III genannten Verkehrsanlagen 
sind, aber nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren 
Erschließung notwendig sind, bis zu 15 v.H. der im Abrechnungsgebiet (§ 4) 
liegenden Grundstücksflächen, 
 

VI. für Immissionsschutzanlagen (Art. 5a Abs. 2 KAG i.V.m. § 127 Abs. 2 Nr. 5 BauGB). 
 
(2) Zu dem Erschließungsaufwand nach Abs. 1 Nr. I bis Nr. VI gehören insbesondere die Kosten 
für 

a) den Erwerb der Grundflächen, 
b) die Freilegung der Grundflächen, 
c) die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers einschließlich des Unterbaues, der 

Befestigung der Oberfläche sowie notwendiger Erhöhungen oder Vertiefungen, 
d) die Herstellung von Rinnen sowie der Randsteine, 
e) die Herstellung von Radwegen, 
f) die Herstellung von Gehwegen,  
g) die Herstellung von kombinierten Geh- und Radwegen,  
h) die Herstellung von Mischwegen, 
i) die Herstellung der Beleuchtungseinrichtungen, 
j) die Herstellung der Entwässerungseinrichtungen der Erschließungsanlagen, 
k) den Anschluss an andere Erschließungsanlagen, 
l) die Herstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wegen Eingriffs betragsfähiger 

Maßnahmen in die Natur und Landschaft, 
m) die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen, 
n) die Herstellung von Böschungen, Schutz- und Stützmauern. 

 
(3) Der Erschließungsaufwand umfasst auch den Wert der vom Markt Bürgstadt aus seinem 
Vermögen bereitgestellten Flächen, der Sachen und Rechte im Zeitpunkt der Bereitstellung 
sowie der vom Personal des Beitragsberechtigten erbrachten Werk-. und Dienstleistungen für 
die technische Herstellung der Erschließungsanlage. 
 

Neufassung der Satzung
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen

des Marktes Bürgstadt
(Erschließungsbeitragssatzung – EBS 2021)



8 93 
 

(4) Der Erschließungsaufwand im Rahmen des Abs. 1 umfasst auch die Kosten, die für die 
Teile der Fahrbahn einer Ortsdurchfahrt einer Bundes-, Staats- oder Kreisstraße entstehen, die 
über die Breiten der anschließenden freien Strecken hinausgehen. 
 
(5) Soweit Erschließungsanlagen im Sinne des Abs. 1 als Sackgassen enden, ist für den 
erforderlichen Wendehammer der Aufwand bis zur vierfachen Gesamtbreite der Sackgasse 
beitragsfähig. 
 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand (§ 2) wird nach den tatsächlichen Kosten 
ermittelt. 
 
(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird für die einzelne Erschließungsanlage 
ermittelt. Der Markt Bürgstadt kann abweichend von Satz 1 den beitragsfähigen 
Erschließungsaufwand für bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage oder diesen 
Aufwand für mehrere Anlagen, die für die Erschließung der Grundstücke eine Einheit bilden 
(Erschließungseinheit), ermitteln. 
 
(3) Die Aufwendungen für Fußwege und Wohnwege (§ 2 Abs. 1 Nr. II), für Sammelstraßen 
(§ 2 Abs. 1 Nr. III), für Parkflächen (§ 2 Abs. 1 Nr. IV b), für Grünanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. V 
b) und für Immissionsschutzanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. VI, § 10) werden den zum Anbau 
bestimmten Straßen, Wegen und Plätzen, zu denen sie von der Erschließung her gehören, 
zugerechnet. Das Verfahren nach Satz 1 findet keine Anwendung, wenn das 
Abrechnungsgebiet (§ 4) der Fuß- und Wohnwege, der Sammelstraßen, Parkflächen, 
Grünanlagen oder Immissionsschutzanlagen von dem Abrechnungsgebiet der Straßen, Wege 
und Plätze abweicht; in diesem Fall werden die Fuß- und Wohnwege, die Sammelstraßen, 
Parkflächen, Grünanlagen und Immissionsschutzanlagen selbstständig als 
Erschließungsanlagen abgerechnet. 
 

 

 

§ 4 
Abrechnungsgebiet 

Die von einer Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke bilden das Abrechnungsgebiet. 
Wird ein Abschnitt einer Erschließungsanlage oder eine Erschließungseinheit abgerechnet, so 
bilden die von dem Abschnitt der Erschließungsanlage bzw. Erschließungseinheit 
erschlossenen Grundstücke das Abrechnungsgebiet. 

§ 5 
Gemeindeanteil 

Der Markt Bürgstadt trägt 10 v. H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes. 
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§ 4 
Abrechnungsgebiet 
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Gemeindeanteil 
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§ 6 

Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 
(1) Bei zulässiger gleicher Nutzung der Grundstücke wird der nach § 3 ermittelte 
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1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit und gewerblich  
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2. bei mehrgeschossiger Bebaubarkeit zuzüglich je weiteres Vollgeschoss 0,3 
 
(3) Als Grundstücksfläche gilt: 
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der Vollgeschosse die Baumassenzahl geteilt durch 3,5. Weist der Bebauungsplan lediglich eine 
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Vollgeschosse noch eine Baumassenzahl noch die höchstzulässige Gebäudehöhe in Form der 
Wand- oder Firsthöhe fest, so findet Abs. 8 Anwendung. 

(6) Ist im Einzelfall eine größere Zahl der Vollgeschosse zugelassen oder vorhanden, so ist 
diese zugrunde zu legen. 
 
(7) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig sind, gelten als 
eingeschossig bebaubare Grundstücke. Bei mehrgeschossigen Parkbauten bestimmt sich der 
Nutzungsfaktor nach der Zahl ihrer Geschosse. 
 
(8) In unbeplanten Gebieten sowie im Falle des Abs. 5 Satz 6 ist maßgebend  

1. bei bebauten Grundstücken die Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen 
Vollgeschosse. 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den  
Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse. 
Vollgeschosse sind Geschosse, die vollständig über der natürlichen oder festgelegten 
Geländeoberfläche liegen und über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine Höhe von 
mindestens 2,30 m haben. Als Vollgeschosse gelten auch Kellergeschosse, deren 
Deckenunterkante im Mittel mindestens 1,20 m höher liegt als die natürliche oder festgelegte 
Geländeoberfläche. 
 
(9) Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, 
werden je angefangene 3,5 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet. Ist ein 
Grundstück mit einer Kirche bebaut, so sind zwei Vollgeschosse anzusetzen. Dies gilt für 
Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder industriellen Zwecken oder einer 
freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend. 
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Kern-, Gewerbe- oder Industriegebiet liegen, auch andere Grundstücke erschlossen, so sind 
für die Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie für die Grundstücke, die 
überwiegend gewerblich genutzt werden, die in Abs. 2 genannten Nutzungsfaktoren um je 50 
v.H. zu erhöhen. Als gewerblich genutzt oder nutzbar gelten auch Grundstücke, wenn sie 
überwiegend Geschäfts-, Büro-, Praxis-, Unterrichts-, Heilbehandlungs- oder ähnlich genutzte 
Räume beherbergen oder in zulässiger Weise beherbergen dürfen. 
 

§ 7  
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke 

 Für Grundstücke, die von mehr als einer Erschließungsanlage im Sinne des Art. 5a Abs. 2 KAG 
i.V.m. § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB erschlossen werden, ist die Grundstücksfläche bei Abrechnung 
jeder Erschließungsanlage nur mit zwei Dritteln anzusetzen. Dies gilt nicht, 
 

1. wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Erschließungsanlage erhoben wird 
und Beiträge für weitere Anlagen zu deren erstmaliger Herstellung weder nach 
dem geltenden Recht noch nach vergleichbaren früheren Rechtsvorschriften 
erhoben worden sind oder erhoben werden, 

2. für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie für 
Grundstücke, die gem. § 6 Abs. 10 als gewerblich genutzt werden.  
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§ 8  
Kostenspaltung 

Der Erschließungsbeitrag kann für 
1. den Grunderwerb, 
2. die Freilegung der Grundflächen, 
3. die Fahrbahn, auch Richtungsfahrbahnen, 
4. die Radwege, 
5. die Gehwege zusammen oder einzeln, 
6. die gemeinsamen Geh- und Radwege, 
7. die unselbstständigen Parkplätze,  
8. die Mehrzweckstreifen,  
9. die Mischflächen,  
10. die Sammelstraßen, 
11. die Parkflächen, 
12. die Grünanlagen, 
13. die Beleuchtungseinrichtungen und 
14. die Entwässerungseinrichtungen 

gesondert erhoben (Art. 5a Abs. 5 i.V.m. Art. 5 Abs. 1 Satz 6 KAG) und in beliebiger 
Reihenfolge umgelegt werden, sobald die Maßnahme, deren Aufwand durch Teilbeträge 
gedeckt werden soll, abgeschlossen worden ist. Diesen Zeitpunkt stellt der Markt Bürgstadt 
fest. 
 

§ 9 
Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen 

(1) Die zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze sowie Sammelstraßen und 
Parkflächen sind endgültig hergestellt, wenn sie die nachstehenden Merkmale aufweisen: 

1. eine Pflasterung, eine Asphalt-, Beton- oder ähnliche Decke neuzeitlicher Bauweise mit 
dem technisch notwendigen Unterbau, 

2. Straßenentwässerung und Beleuchtung, 
3. Anschluss an eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straße. 

 
(2) Geh- und Radwege sind endgültig hergestellt, wenn sie eine Abgrenzung gegen die 
Fahrbahn und gegeneinander (außer bei Mischflächen) sowie eine Befestigung mit Platten, 
Pflaster, Asphaltbelag oder eine ähnliche Decke in neuzeitlicher Bauweise mit dem technisch 
notwendigen Unterbau aufweisen. 
 
(3) Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen gärtnerisch gestaltet sind. 
 
(4) Zu den Merkmalen der endgültigen Herstellung der in den Abs. 1 bis 3 genannten 
Erschließungsanlagen gehören alle Maßnahmen, die durchgeführt werden müssen, damit der 
Markt Bürgstadt das Eigentum oder eine Dienstbarkeit an den für die Erschließungsanlage 
erforderlichen Grundstücken erlangt. 
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 § 10 
Immissionsschutzanlagen 

Art, Umfang, Verteilungsmaßstab und Herstellungsmerkmale von Anlagen zum Schutz von 
Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes werden durch ergänzende Satzung im Einzelfall geregelt. 

 

§ 11 
Entstehen der Beitragspflicht 

Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen, für 
Teilbeträge, sobald die Maßnahmen, deren Aufwand durch die Teilbeträge gedeckt werden 
soll, abgeschlossen sind. Im Falle des Art. 5a Abs. 2 KAG i.V.m. § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
BauGB entsteht die Beitragspflicht mit der Übernahme durch die Gemeinde. 

 

§ 12 
Vorausleistungen 

Im Fall des Art. 5a Abs. 2 KAG i.V.m. § 133 Abs. 3 BauGB können Vorausleistungen bis zur 
Höhe des voraussichtlichen Erschließungsbeitrages erhoben werden. 
 

§ 13 
Beitragspflichtiger 

Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids 
Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige 
haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 

§ 14 
Fälligkeit 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheids, die Vorausleistung 
einen Monat nach Bekanntgabe des Vorausleistungsbescheids fällig. 
 

§ 15 
Ablösung des Erschließungsbeitrages 

(1) Der Erschließungsbeitrag kann im Ganzen vor Entstehung der Beitragspflicht abgelöst 
werden (Art. 5a Abs. 2 KAG i.V.m. § 133 Abs. 3 Satz 5 BauGB). Ein Rechtsanspruch auf 
Ablösung besteht nicht. Die Höhe des Ablösungsbetrages richtet sich nach der Höhe des 
voraussichtlich entstehenden Erschließungsbeitrages. 
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(2) Ein Ablösungsvertrag wird unwirksam, wenn sich zum Zeitpunkt der Entstehung der 
sachlichen Beitragspflichten ergibt, dass der auf das betreffende Grundstück entfallende 
Erschließungsbeitrag das Doppelte oder mehr als Doppelte bzw. die Hälfte oder weniger als 
die Hälfte des Ablösungsbetrages ausmacht. In einem solchen Fall ist der Erschließungsbeitrag 
durch Bescheid festzusetzen und unter Anrechnung des gezahlten Ablösungsbetrages 
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§ 16 
Inkrafttreten 
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Bürgstadt, 02.11.2021 
 
 
gez. Grün 
1. Bürgermeister 
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§ 22 

Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 
 
(1) 
Der Markt Bürgstadt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen An-
ordnungen für den Einzelfall erlassen. 
 
(2) 
Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens oder Un-
terlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsge-
setzes. 
 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
(1) 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 06.11.1989 außer Kraft. 
 
(3) 
Anlagen im Sinne des § 12 Abs. 1 Halbsatz 1, die bei Inkrafttreten der Satzung bereits bestehen 
und bei denen nicht nachgewiesen wird, dass sie in den letzten 15 Jahren vor Inkrafttreten der 
Satzung nach der zur Zeit der Prüfung geltenden Rechtsvorschriften geprüft wurden, sind spätes-
tens fünf Jahre nach Inkrafttreten der Satzung zu prüfen. Für nach § 12 Abs. 2 zu überwachende 
Kleinkläranlagen, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, gilt Art. 60 Abs. 4 BayWG. 
 
 
Bürgstadt, 02.11.2021 
 
 
gez. Grün 
1. Bürgermeister 
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Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr erfolgreich abgelegt

Am Samstag den, 02.10.2021 haben sieben Jugendliche unserer Wehr, unterstützt von zwei Kameraden aus 
Miltenberg und Elsenfeld, unter den wachsamen Augen der Prüfer erfolgreich die Leistungsspange der 
Deutschen Jugendfeuerwehr (DJLSP) abgelegt.
Die DJLSP ist das höchste Abzeichen welches man in der Jugendfeuerwehr erreichen kann. Bei dieser 
Prüfung müssen die Jugendlichen eine Schlauchleitung über 120 m verlegen, einen Löschangriff simulieren 
sowie Fragen zu den Themen Feuerwehr und Allgemeinwissen beantworten. Doch nicht nur die 
feuerwehrtechnische Kompetenz wird geprüft, sie müssen auch ihr Können beim Staffellauf und Kugelstoßen 
unter Beweis stellen. Somit geht es in den fünf Disziplinen um Schnelligkeit, Teamwork, Geschicklichkeit, 
Wissen und Technik.
Die gesamte Gruppe hat die Prüfung gemeinsam bestanden, herzlichen Glückwunsch!

Rauchgas ist tödlich! – Neues Rauchhaus für Übungszwecke
   

Wenn es einmal brennt, dann sind die meisten Todesopfer durch die Rauchgase und nicht, wie oft vermutet, 
durch das direkte Feuer zu beklagen.

Rauchmelder retten Leben!
https://www.rauchmelder-lebensretter.de/

Aber auch wenn das Leben gerettet, das Feuerwehr 
vor Ort und die Lage unter Kontrolle ist, macht der 
Rauch und die darin enthaltenen giftigen Gase die 
Bekämpfung oft schwierig, kompliziert und langwierig.
Seit Jahren bieten wir bereits im und mit dem 
Kindergarten zusammen eine Brandschutzerziehung
an. Für die Aus- und Weiterbildung können wir jetzt 
auch auf ein Rauchhaus zurückgreifen. Das Haus stellt 
ein mehrgeschossiges Wohnhaus dar und kann in 
verschiedenen Bereichen gezielt verraucht werden. 
Über Fenster, Türen, Treppenhaus und die getrennt
ansteuerbaren eingebauten Lüfter lässt sich die 
Rauchausbreitung bis hin zur taktischen Bekämpfung 
darstellen und ausprobieren.

Ein besonderer Dank gilt Rainer Karges der einen Großteil der Finanzierung mit Unterstützung der Sparkasse 
Miltenberg-Obernburg sicherstellte. Die verbleibenden Kosten übernahm unser Verein.

Die Feuerwehr bietet für jeden etwas! Interesse geweckt?
 
 

Egal ob Kind, Jugendlicher, junger Erwachsene, Familienmutter, –vater oder nicht mehr fest im Beruf 
gebunden. Wir freuen uns über einer Kontaktaufnahme.
https://www.feuerwehr-buergstadt.de
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Wenn wir einen lieben Menschen verlieren,
bleibt uns in all der Traurigkeit immer noch die Spur seiner Liebe
in unseren Herzen und die Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit.

Hedwig Gehrig
 Danke
 Für die liebevolle Anteilnahme, den Trost und die große Zuneigung beim
 Tod unserer lieben Mutter möchten wir uns von ganzem Herzen bedanken.

Alfons, Anita, Elfriede, Margot und Brigitte 
mit Familien

Bürgstadt, im Oktober 2021

Markt Bürgstadt

Einladung zur
Bürgerversammlung

am Donnerstag, 25. November 2021 um 19.30 Uhr
im Großen Saal des Bürgerzentrums Mittelmühle

TAGESORDNUNG: 1. Begrüßung
 2. Bericht des Bürgermeisters
 3. Anträge aus der Bürgerschaft
 4. Sonstiges

Schriftliche Anträge bitte ich bis zum 12. November 2021 im Rathaus 
Bürgstadt einzureichen. Ich freue mich schon heute über Ihr Interesse an 
dieser Bürgerversammlung.

Bei Zutritt gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung maßgeblichen 
Coronaregeln (derzeit 3G-Regel und Maskenpflicht). Eine Vororttestung 
ist nicht möglich.

Bürgstadt, den 13.10.2021                                   Thomas Grün
MARKT BÜRGSTADT                                           Erster Bürgermeister
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Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in landwirtschaftli- 
chen Betrieben anfallende Abwasser (einschl. Jauche und Gülle), das dazu 
bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch ge- 
nutzte Böden aufgebracht zu werden; nicht zum Aufbringen bestimmt ist 
insbesondere das häusliche Abwasser. 

Kanäle   sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Regenwasserkanäle 
   einschl. der Sonderbauwerke wie z.B. Schächte, Regenbecken, Pumpwerke, 

Regenüberläufe. 
 
Schmutzwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme von Schmutzwasser. 
 
Mischwasserkanäle sind zur Aufnahme von Niederschlags- und Schmutzwasser bestimmt. 
 
Regenwasserkanäle dienen ausschließlich der Ableitung von Niederschlagswasser. 
 
Sammelkläranlage ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen gesammelten Abwassers  
   einschl. der Ableitung zum Gewässer. 
 
Grundstücksanschlüsse sind  

 bei Freispiegelkanälen:  
die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht 

 bei Druckentwässerung:  
die Leitungen vom Kanal bis zum Abwasserschacht 

 bei Unterdruckentwässerung:  
die Leitungen vom Kanal bis einschließlich des Hausanschluss-
schachts. 

 
 
Grundstücksent- sind  
wässerungsanlagen  

 bei Freispiegelkanälen:  
die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwas-
sers dienen, bis einschließlich des Kontrollschachtes. Hierzu zählt 
auch die im Bedarfsfall erforderliche Hebeanlage zur ordnungsgemä-
ßen Entwässerung eines Grundstücks (§ 9 Abs. 4)  

 bei Druckentwässerung: 
die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwas-
sers dienen, bis einschließlich des Abwassersammelschachts. 

 bei Unterdruckentwässerung:  
die Einrichtung eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers 
dienen, bis zum Hausanschlussschacht. 

 
Kontrollschacht  ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle und Wartung der Anlage dient. 
 
Abwassersammel- ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen und Steuerungsanlage. 
schacht (bei Druck- 
entwässerung) 
 
Hausanschlussschacht ist ein Schachtbauwerk mit einem als Vorlagebehälter dienenden Stauraum 
(bei Unterdruck-  sowie einer Absaugventileinheit. 
entwässerung) 
 
Messschacht  ist die Einrichtung für die Messung des Abwasserabflusses und für die Ent- 
   nahme von Abwasserproben. 
 
Abwasserbehand- ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit des Abwassers vor  
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Neufassung 
der Satzung für die öffentliche Entwässerungsanlage 

des Marktes Bürgstadt 
(Entwässerungssatzung - EWS 2021) 

 
 
Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO), sowie 
Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) erlässt der Markt Bürgstadt fol-
gende Satzung: 
 
 

§ 1 
Öffentliche Einrichtung 

 
(1) 
Der Markt Bürgstadt betreibt zur Abwasserbeseitigung nach dieser Satzung eine Entwässerungs-
einrichtung  
 
(2) 
Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung bestimmt der Markt Bürgstadt. 
 
(3) 
Zur Entwässerungsanlage des Marktes Bürgstadt gehören auch die Grundstücksanschlüsse, soweit 
sie sich im öffentlichen Straßengrund befinden. 
 
 

§ 2 
Grundstücksbegriff, Verpflichtete 

 
(1) 
Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem gemeinsa-
men Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbständige wirtschaftliche 
Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn 
des Grundbuchrechtes handelt. Soweit rechtlich verbindliche planerische Vorstellungen vorhanden 
sind, sind sie zu berücksichtigen. 
 
(2) 
Die in dieser Satzung für die Grundstückseigentümer erlassenen Vorschriften gelten auch für Erb-
bauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. Von mehreren 
dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 
 
Abwasser  ist  das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder 
   sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften verän- 
   dertes Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende 

 Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus dem Bereich 
 von bebauten oder befestigten Flächen gesammelte Wasser  
(Niederschlagswasser). Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen 
zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und  
gesammelten Flüssigkeiten.  
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Neufassung der Satzung
für die öffentliche Entwässerungsanlage

des Marktes Bürgstadt
(Entwässerungsssatzung – EBS 2021)
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lungsanlage  Einleitung in den Kanal zu vermindern oder zu beseitigen. Hierzu zählen  
   insbesondere Kleinkläranlagen zur Reinigung häuslichen Abwassers sowie  
   Anlagen zur (Vor-)Behandlung gewerblichen oder industriellen Abwassers.  
 
fachl. geeigneter ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten an Grundstücksent- 
Unternehmer  wässerungsanlagen fachkundig auszuführen. Voraussetzung für die  

fachliche Eignung sind insbesondere:  
 

die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkunde der verantwort- 
lichen technischen Leitung,  
die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen nachweisliche 
Qualifikation für die jeweiligen Arbeiten an Grundstücksentwässerungs- 
anlagen,  
die Verfügbarkeit der benötigten Werkzeuge, Maschinen und Geräte,  
die Verfügbarkeit und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschrif- 
ten und  
eine interne Qualitätssicherung (Weiterbildung, Kontrollen und Dokument- 
ation 

 
Stichprobe  eine einmalige Probenahme aus einem Abwasserstrom  
 
Mischprobe einer die in einem bestimmten Zeitraum kontinuierlich entnommen wird, oder eine  
Probe   Probe aus mehreren Proben, die in einem Zeitraum kontinuierlich oder dis- 

kontinuierlich entnommen und gemischt werden.  
Hier ist zu unterscheiden:  

 Zeitproportionale Probenahme:  
Eine diskontinuierliche Probenahme, bei der in gleichen Zeitab- 
ständen gleiche Volumina entnommen werden.  

 
 Durchflussproportionale Probenahme:  

1. eine diskontinuierliche Probenahme, bei der in gleichen Zeitab- 
ständen variable, dem jeweiligen Durchfluss proportionale  
Volumina entnommen werden.  

2. eine diskontinuierliche Probenahme, bei der in variablen, dem 
Durchfluss proportionalen Zeitabständen gleiche Volumina ent-
nommen werden.  

 
Qualifizierte Stichprobe eine Mischprobe aus mindestens fünf Stichproben die in einem Zeit-

raum von höchstens zwei Stunden im Abstand von nicht weniger als zwei 
Minuten entnommen und gemischt werden.  

 
 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) 
Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung 
an die öffentliche Entwässerungsanlage angeschlossen wird. Er ist berechtigt, nach Maßgabe des 
§§ 14 bis 17 alles Abwasser in die öffentliche Entwässerungsanlage einzuleiten. 
 
(2) 
Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch einen 
Kanal erschlossen werden. Die Grundstückseigentümer können nicht verlangen, dass neue Kanäle 
hergestellt oder bestehende Kanäle geändert werden. Welche Grundstücke durch einen Kanal er-
schlossen werden, bestimmt der Markt Bürgstadt. 
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(3) 
Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht, 
 

a) wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht ohne weiteres von der öffentlichen 
Entwässerungsanlage übernommen werden kann und besser von demjenigen behandelt 
wird, bei dem es anfällt; 

b) solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder wegen des unverhältnismäßig ho-
hen Aufwandes nicht möglich ist. 

 
(4) 
Der Markt Bürgstadt kann den Anschluss und die Benutzung versagen, wenn die gesonderte Be-
handlung des Abwassers wegen der Siedlungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit nicht beein-
trächtigt. 
 
(5) 
Unbeschadet des Absatzes 4 besteht ein Benutzungsrecht nicht, soweit eine Versickerung oder 
anderweitige Beseitigung von Niederschlagswasser ordnungsgemäß möglich ist. Der Markt 
Bürgstadt kann hiervon Ausnahmen zulassen oder bestimmen, wenn die Ableitung von Nieder-
schlagswasser aus betriebstechnischen Gründen erforderlich ist. 
 
 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) 
Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, bebaute Grundstücke an die Entwässe-
rungseinrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der 
Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. 
 
(2) 
Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, auch unbebaute Grundstücke an die Ent-
wässerungseinrichtung anzuschließen, wenn Abwasser anfällt. 
 
(3) 
Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei deren Benutzung Abwasser 
anfallen kann, dauernd oder vorübergehend vorhanden sind. 
 
(4) 
Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der Abwassereinleitung nach Menge oder Be-
schaffenheit zur Folge haben, muss der Anschluss vor dem Beginn der Benutzung des Baus herge-
stellt sein. In allen anderen Fällen ist der Anschluss nach schriftlicher Aufforderung durch den 
Markt Bürgstadt innerhalb der von ihm gesetzten Frist herzustellen. 
 
(5) 
Auf Grundstücken, die an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen sind, ist im Umfang des 
Benutzungsrechtes alles Abwasser in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten (Benutzungs-
zwang). Verpflichtet sind die Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. Sie ha-
ben auf Verlangen des Marktes Bürgstadt die dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 
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§ 6 

Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang 
 
(1) 
Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum Teil be-
freit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichti-
gung der Erfordernisse des Gemeindewohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf Befreiung ist unter 
Angabe der Gründe schriftlich beim Markt Bürgstadt einzureichen. 
 
(2) 
Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 
 
 

§ 7 
Sondervereinbarungen 

 
(1) 
Ist der Eigentümer nicht zum Anschluss oder zur Benutzung berechtigt oder verpflichtet, so kann 
der Markt Bürgstadt durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen. 
 
(2) 
Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der Beitrags- und 
Gebührensatzung entsprechend. Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abweichendes 
bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 
 
 

§ 8 
Grundstücksanschluss 

 
(1) 
Der Grundstücksanschluss wird, soweit er nicht nach § 1 Abs. 3 Bestandteil der Entwässerungsein-
richtung ist, vom Grundstückseigentümer hergestellt, verbessert, geändert und unterhalten sowie 
stillgelegt und beseitigt; § 9 Abs. 2 und 6 sowie §§ 10 mit 12 gelten entsprechend. 
 
(2) 
Werden Kanäle in öffentlichen Straßen verlegt, so kann der Markt Bürgstadt die Grundstücksan-
schlüsse selbst herstellen, auch soweit sie nicht nach § 1 Abs. 3 Bestandteil der Entwässerungsan-
lage sind. Die Grundstücksinhaber sind vorher schriftlich zu unterrichten.  
 
(3) 
Der Markt Bürgstadt bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücksanschlüsse. Er 
bestimmt auch, wo und an welchen Kanal anzuschließen ist. Begründete Wünsche der Grundstück-
seigentümer werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. 
 
(4) 
Das Benutzen der gemeindeeigenen öffentlichen Straße zur Führung der Grundstücksanschlüsse ist 
im erforderlichen Umfang kostenlos gestattet. 
 
(5) 
Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen 
oder anzuschließen ist, muss die Verlegung von Grundstücksanschlüssen, den Einbau von Schäch-
ten, Schiebern, Messeinrichtungen und dergleichen und von Sonderbauwerken zulassen, ferner 
das Anbringen von Hinweisschildern dulden, soweit diese Maßnahme für die ordnungsgemäße Be-
seitigung des auf seinem Grundstück anfallenden Abwassers erforderlich sind. 
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§ 9 
Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) 
Jedes Grundstück, das an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird, ist vorher vom 
Grundstückseigentümer mit einer Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen. Wird das 
Schmutzwasser über die Entwässerungseinrichtung abgeleitet, aber keiner Sammelkläranlage zu-
geführt, ist die Grundstücksentwässerungsanlage mit einer Abwasserbehandlungsanlage auszustat-
ten.  
  
(2) 
Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Abwasserbehandlungsanlage im Sinne des Abs. 1. 
Satz 2 sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu betreiben, zu 
verbessern, zu erneuern, zu ändern, zu unterhalten, stillzulegen oder zu beseitigen. Für die Reini-
gungsleistung der Abwasserbehandlungsanlage im Sinne des Abs. 1 Satz 2 ist darüber hinaus der 
Stand der Technik maßgebend.  
 
(3) 
Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kontrollschacht zu errichten. Der Markt 
Bürgstadt kann verlangen, dass anstelle oder zusätzlich zum Kontrollschacht ein Messschacht zu 
erstellen ist. Bei Druckentwässerung oder Unterdruckentwässerung gelten Sätze 1 und 2 nicht, 
wenn die Kontrolle und Wartung der Grundstücksentwässerungsanlage über den Abwassersam-
melschacht oder den Hausanschlussschacht durgeführt werden kann.  
 
(4) 
Besteht zum Kanal kein natürliches Gefälle, so kann der Markt Bürgstadt vom Grundstückseigen-
tümer den Einbau und Betrieb einer Hebeanlage zur Entwässerung des Grundstückes verlangen, 
wenn ohne diese Anlange eine ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers bei einer den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Planung und Ausführung des Kanalsystems 
für den Markt Bürgstadt nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist. 
 
(5) 
Gegen den Rückstau des Abwassers aus dem Abwassernetz hat sich jeder Anschlussnehmer selbst 
zu schützen.  
(6) 
Die Grundstücksentwässerungsanlagen sowie Arbeiten daran dürfen nur durch fachlich geeignete 
Unternehmer ausgeführt werden. Der Markt Bürgstadt kann den fachlichen Nachweis der fachli-
chen Eignung verlangen. 
 
 

§ 10 
Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) 
Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder geändert wird, sind dem Markt 
Bürgstadt folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen: 
 

a) Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maßstab 1 : 1000. 
b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1 : 100, aus denen der Verlauf der Leistungen 

und im Falle des § 9 Abs. 2 die Grundstückskläranlage ersichtlich sind. 
c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwässerungsgegenstände im Maßstab 1 

: 100, bezogen auf NN, aus denen insbesondere die Gelände- und Kanalsohlenhöhen, die 
maßgeblichen Kellersohlenhöhen, Querschnitte und Gefälle der Kanäle, Schächte, höchste 
Grundwasseroberfläche zu ersehen sind. 
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d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwässer oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit er-

heblich vom Hausabwasser abweicht, zugeführt werden, ferner Angaben über 
 
- Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner auf dem Grundstück, wenn deren 
  Abwasser mit erfasst werden soll, 
- Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, der Erzeugnisse, 
- die abwassererzeugende Betriebsvorgänge, 
- Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten bestimmten Abwassers, 
- die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung des Abwassers (Kühlung, Reini- 
  gung, Neutralisation, Dekontaminierung) mit Bemessungsnachweisen. 
 
Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den wasserwirtschaftlichen Betriebsplan 
(Zufluss, Verbrauch, Kreislauf, Abfluss) und durch Pläne der zur Vorbehandlung beabsich-
tigten Einrichtungen. 

 
Die Pläne müssen den bei dem Markt Bürgstadt aufliegenden Planmustern entsprechen. Alle Unter-
lagen sind von dem Grundstückseigentümer und dem Planfertiger zu unterschreiben. Der Markt 
Bürgstadt kann, falls erforderlich, weitere Unterlagen anfordern.  
 
(2) 
Der Markt Bürgstadt prüft, ob die beabsichtigten Grundstücksentwässerungsanlage den Bestim-
mungen dieser Satzung entspricht. Ist das der Fall, so erteilt der Markt Bürgstadt schriftlich seine 
Zustimmung und gibt eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zu-
rück.; die Zustimmung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Die Zustimmung gilt 
als erteilt, wenn der Markt Bürgstadt nicht innerhalb drei Monaten nach Zugang der vollständigen 
Planunterlagen seine Zustimmung schriftlich verweigert. Entspricht die Grundstücksentwässe-
rungsanlage nicht den Bestimmungen dieser Satzung, setzt der Markt Bürgstadt dem Grundstücks-
eigentümer unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung und erneuten Ein-
reichung der geänderten Unterlagen beim Markt Bürgstadt; Satz 3 gilt entsprechen. 
 
(3) 
Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage darf erst begonnen wer-
den, wenn die Zustimmung nach Abs.2 erteilt worden ist oder als erteilt gilt. Eine Genehmigungs-
pflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen 
bleibt durch die Zustimmung unberührt. 
 
(4) 
Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 kann der Markt Bürgstadt Ausnahmen zulassen. 
 
 

§ 11 
Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen 

 
(1) 
Die Grundstückseigentümer haben dem Markt Bürgstadt den Beginn des Herstellens, des Änderns, 
des Ausführens größerer Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens spätestens drei Tage vorher 
schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den Unternehmer zu benennen. Muss wegen Gefahr in Ver-
zug mit den Arbeiten sofort begonnen werden, so ist der Beginn innerhalb 24 Stunden schriftlich 
anzuzeigen. 
 
(2) 
Der Markt Bürgstadt überprüft die Arbeiten. Im Rahmen dieser Überprüfung kann der Markt 
Bürgstadt Verlangen, dass der Grundstückseigentümer eine aufgrund § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderli-
che Abwasserbehandlungsanlage vor erstmaliger Inbetriebnahme durch einen nicht an der Bau-
ausführung beteiligten fachlich geeigneten Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen und das Ergeb-
nis durch diesen bestätigen lässt sowie dass die Bestätigung dem Markt Bürgstadt vorzulegen ist. 
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Festgestellte Mängel hat der Grundstückseigentümer auf Aufforderung durch den Markt Bürgstadt 
innerhalb einer angemessenen Frist beseitigen zu lassen; die Beseitigung der Mängel ist dem 
Markt Bürgstadt anzuzeigen.  
 
(3) 
Alle Leitungen dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Marktes Bürgstadt verdeckt werden. 
Andernfalls sind sie auf Anordnung des Marktes Bürgstadt freizulegen. Der Grundstückseigentümer 
hat zu allen Überprüfungen Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzustellen. 
 
(4) 
Der Markt Bürgstadt kann verlangen, dass die Grundstücksentwässerungsanlage nur mit seiner 
Zustimmung in Betrieb genommen wird. Die Zustimmung kann insbesondere von der Vorlage einer 
Bestätigung nach Abs. 2 Satz 2 abhängig gemacht werden.  
 
(5) 
Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2 oder die Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage durch 
den Markt Bürgstadt befreien den Grundstückseigentümer, den ausführenden oder prüfenden Un-
ternehmer und den Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige und fehler-
freie Planung und Ausführung der Anlage. 
 
(6) 
Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung eines privaten Sachverständigen der Wasser-
wirtschaft über die ordnungsgemäße Errichtung der Abwasserbehandlungsanlage gemäß den 
Richtlinien für Zuwendungen für Kleinkläranlagen vor, ersetzt diese die Prüfung und Bestätigung 
nach Abs. 2 Satz 2. 
 
 

§ 12 
Überwachung 

 
(1) 
Der Grundstückseigentümer hat die von ihm zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse, Mess-
schächte und Grundstücksentwässerungsanlagen in Abständen von jeweils 20 Jahren ab Inbe-
triebnahme auf eigene Kosten durch einen fachlich geeigneten Unternehmer auf Mängelfreiheit 
prüfen und das Ergebnis durch diesen bestätigen zu lassen.; für Anlagen in Wasserschutzgebieten 
bleiben die Festlegungen in der jeweiligen Schutzgebietsverordnung unberührt. Der Grundstücks-
eigentümer hat dem Markt Bürgstadt die Bestätigung innerhalb von vier Wochen nach Abschluss 
der Prüfung unaufgefordert vorzulegen. Festgestellte Mängel hat der Grundstückseigentümer un-
verzüglich beseitigen zu lassen. Bei erheblichen Mängeln ist innerhalb von zwei Monaten nach Aus-
stellung der Bestätigung eine Nachprüfung durchzuführen; Satz 2 gilt entsprechend. Die Frist für 
die Nachprüfung kann auf Antrag verlängert werden.  
 (2) 
Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungsanlagen gelten die einschlägigen 
wasserrechtlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 und 2 BayWG für Kleinkläranlagen.  
 
(3) 
Die Grundstückseigentümer haben Störungen und Schäden an den Grundstücksanschlüssen, Mess-
schächten, Grundstücksentwässerungsanlagen, Überwachungseinrichtungen und Abwasserbehand-
lungsanlagen unverzüglich dem Markt Bürgstadt anzuzeigen. 
 
(4) 
Wird Gewerbe- oder Industriewasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit erheblich vom 
Hausabwasser abweicht, der Entwässerungseinrichtung zugeführt, kann der Markt Bürgstadt den 
Einbau und den Betrieb von Überwachungseinrichtungen verlangen. Hierauf wird in der Regel ver-
zichtet, soweit für die Einleitung eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde 
vorliegt und die Ergebnisse der wasserrechtlich vorgeschriebenen Eigen- und Selbstüberwachung 
dem Markt Bürgstadt vorgelegt wird.  
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ternehmer und den Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige und fehler-
freie Planung und Ausführung der Anlage. 
 
(6) 
Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung eines privaten Sachverständigen der Wasser-
wirtschaft über die ordnungsgemäße Errichtung der Abwasserbehandlungsanlage gemäß den 
Richtlinien für Zuwendungen für Kleinkläranlagen vor, ersetzt diese die Prüfung und Bestätigung 
nach Abs. 2 Satz 2. 
 
 

§ 12 
Überwachung 

 
(1) 
Der Grundstückseigentümer hat die von ihm zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse, Mess-
schächte und Grundstücksentwässerungsanlagen in Abständen von jeweils 20 Jahren ab Inbe-
triebnahme auf eigene Kosten durch einen fachlich geeigneten Unternehmer auf Mängelfreiheit 
prüfen und das Ergebnis durch diesen bestätigen zu lassen.; für Anlagen in Wasserschutzgebieten 
bleiben die Festlegungen in der jeweiligen Schutzgebietsverordnung unberührt. Der Grundstücks-
eigentümer hat dem Markt Bürgstadt die Bestätigung innerhalb von vier Wochen nach Abschluss 
der Prüfung unaufgefordert vorzulegen. Festgestellte Mängel hat der Grundstückseigentümer un-
verzüglich beseitigen zu lassen. Bei erheblichen Mängeln ist innerhalb von zwei Monaten nach Aus-
stellung der Bestätigung eine Nachprüfung durchzuführen; Satz 2 gilt entsprechend. Die Frist für 
die Nachprüfung kann auf Antrag verlängert werden.  
 (2) 
Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungsanlagen gelten die einschlägigen 
wasserrechtlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 und 2 BayWG für Kleinkläranlagen.  
 
(3) 
Die Grundstückseigentümer haben Störungen und Schäden an den Grundstücksanschlüssen, Mess-
schächten, Grundstücksentwässerungsanlagen, Überwachungseinrichtungen und Abwasserbehand-
lungsanlagen unverzüglich dem Markt Bürgstadt anzuzeigen. 
 
(4) 
Wird Gewerbe- oder Industriewasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit erheblich vom 
Hausabwasser abweicht, der Entwässerungseinrichtung zugeführt, kann der Markt Bürgstadt den 
Einbau und den Betrieb von Überwachungseinrichtungen verlangen. Hierauf wird in der Regel ver-
zichtet, soweit für die Einleitung eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde 
vorliegt und die Ergebnisse der wasserrechtlich vorgeschriebenen Eigen- und Selbstüberwachung 
dem Markt Bürgstadt vorgelegt wird.  
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(5) 
Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist der Markt Bürgstadt befugt, die Grundstücksentwässerungsanla-
gen jederzeit zu überprüfen, Abwasserproben zu entnehmen sowie Messungen und Untersuchun-
gen durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grundstücksanschlüsse und Messschächte, wenn sie der 
Markt Bürgstadt nicht selbst unterhält. Der Markt Bürgstadt kann jederzeit verlangen, dass die vom 
Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand gebracht werden, der Stö-
rungen anderer Einleiter, Beeinträchtigungen der Entwässerungseinrichtung und Gewässerverun-
reinigungen ausschließt. Führt der Markt Bürgstadt aufgrund der Sätze 1 oder 2 eine Überprüfung 
der Grundstücksentwässerungsanlagen, der Messschächte oder der vom Grundstückseigentümer 
zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse auf Mängelfreiheit durch, beginnt die Frist nach Abs. 1 
Satz 1 mit Abschluss der Prüfung durch den Markt Bürgstadt neu zu laufen.  
 
(6) 
Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 5 gelten auch für die Benutzer der Grundstücke. 
 
 

§ 13 
Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück 

 
Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen ist, sind nicht der Ablei-
tung zur Entwässerungseinrichtung dienende Grundstückentwässerungsanlagen sowie dazugehöri-
ge Abwasserbehandlungsanlagen in dem Umfang außer Betrieb zu setzen, in dem das Grundstück 
über die Entwässerungseinrichtung entsorgt wird. § 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.  
 
 

§ 14 
Einleiten in die Kanäle 

 
(1) 
In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in Regenwasserkanäle nur Niederschlagswasser 
eingeleitet werden. In Mischwasserkanäle darf sowohl Schmutz- als auch Niederschlagswasser 
eingeleitet werden. 
 
(2) 
Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet werden kann, bestimmt der Markt Bürgstadt. 
 
 

§ 15 
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen 

 
(1) 
In die öffentliche Entwässerungsanlage dürfen Stoffe nicht eingeleitet oder eingebracht werden, 
die 
 

- die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Gesundheit beeinträchtigen, 
- die öffentliche Entwässerungsanlage oder die angeschlossenen Grundstücke gefährden 

oder beschädigen, 
- den Betrieb der Entwässerungsanlage erschweren, behindern oder beeinträchtigen, 
- die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des Klärschlammes erschweren oder 

verhindern oder 
- sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, auswirken. 

(2) 
Dieses Verbot gilt insbesondere für 
 

1. feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin, Benzol, Öl 
2. infektiöse Stoffe, Medikamente 
3. radioaktive Stoffe 
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(5) 
Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist der Markt Bürgstadt befugt, die Grundstücksentwässerungsanla-
gen jederzeit zu überprüfen, Abwasserproben zu entnehmen sowie Messungen und Untersuchun-
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Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 5 gelten auch für die Benutzer der Grundstücke. 
 
 

§ 13 
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Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen ist, sind nicht der Ablei-
tung zur Entwässerungseinrichtung dienende Grundstückentwässerungsanlagen sowie dazugehöri-
ge Abwasserbehandlungsanlagen in dem Umfang außer Betrieb zu setzen, in dem das Grundstück 
über die Entwässerungseinrichtung entsorgt wird. § 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.  
 
 

§ 14 
Einleiten in die Kanäle 

 
(1) 
In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in Regenwasserkanäle nur Niederschlagswasser 
eingeleitet werden. In Mischwasserkanäle darf sowohl Schmutz- als auch Niederschlagswasser 
eingeleitet werden. 
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- die öffentliche Entwässerungsanlage oder die angeschlossenen Grundstücke gefährden 

oder beschädigen, 
- den Betrieb der Entwässerungsanlage erschweren, behindern oder beeinträchtigen, 
- die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des Klärschlammes erschweren oder 

verhindern oder 
- sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, auswirken. 

(2) 
Dieses Verbot gilt insbesondere für 
 

1. feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin, Benzol, Öl 
2. infektiöse Stoffe, Medikamente 
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(5) 
Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist der Markt Bürgstadt befugt, die Grundstücksentwässerungsanla-
gen jederzeit zu überprüfen, Abwasserproben zu entnehmen sowie Messungen und Untersuchun-
gen durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grundstücksanschlüsse und Messschächte, wenn sie der 
Markt Bürgstadt nicht selbst unterhält. Der Markt Bürgstadt kann jederzeit verlangen, dass die vom 
Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand gebracht werden, der Stö-
rungen anderer Einleiter, Beeinträchtigungen der Entwässerungseinrichtung und Gewässerverun-
reinigungen ausschließt. Führt der Markt Bürgstadt aufgrund der Sätze 1 oder 2 eine Überprüfung 
der Grundstücksentwässerungsanlagen, der Messschächte oder der vom Grundstückseigentümer 
zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse auf Mängelfreiheit durch, beginnt die Frist nach Abs. 1 
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(5) 
Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist der Markt Bürgstadt befugt, die Grundstücksentwässerungsanla-
gen jederzeit zu überprüfen, Abwasserproben zu entnehmen sowie Messungen und Untersuchun-
gen durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grundstücksanschlüsse und Messschächte, wenn sie der 
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ge Abwasserbehandlungsanlagen in dem Umfang außer Betrieb zu setzen, in dem das Grundstück 
über die Entwässerungseinrichtung entsorgt wird. § 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.  
 
 

§ 14 
Einleiten in die Kanäle 

 
(1) 
In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in Regenwasserkanäle nur Niederschlagswasser 
eingeleitet werden. In Mischwasserkanäle darf sowohl Schmutz- als auch Niederschlagswasser 
eingeleitet werden. 
 
(2) 
Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet werden kann, bestimmt der Markt Bürgstadt. 
 
 

§ 15 
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen 

 
(1) 
In die öffentliche Entwässerungsanlage dürfen Stoffe nicht eingeleitet oder eingebracht werden, 
die 
 

- die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Gesundheit beeinträchtigen, 
- die öffentliche Entwässerungsanlage oder die angeschlossenen Grundstücke gefährden 

oder beschädigen, 
- den Betrieb der Entwässerungsanlage erschweren, behindern oder beeinträchtigen, 
- die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des Klärschlammes erschweren oder 

verhindern oder 
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4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in der Sammelkläran-
lage oder des Gewässers führen, Lösemittel 

5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstungen, Gase oder Dämpfe verbreiten 
können 

6. Grund- und Quellwasser 
7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Ze-

ment, Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Treber, Hefe, flüssi-
ge Stoffe, die erhärten 

8. Räumgut auch Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Gülle, Abwasser aus Dunggruben 
und Tierhaltungen, Silagegärsaft, Blut und Schächtereien, Molke 

9. Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensionen aus Abwasserbehandlungsanlagen, 
Abortgruben unbeschadet gemeindlicher Regelungen zur Beseitigung der Fäkalschlämme 

10. In Gewerbebetrieben dürfen Reinigungsmittel mit organischen Phosphorverbindungen nur 
nach Rücksprache mit dem Markt Bürgstadt erfolgen. Der Einsatz dieser Stoffe kann seitens 
des Marktes Bürgstadt befristet werden. 

11. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis der Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreiche-
rungsfähigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden 
Wirkung als gefährlich zu bewerten sind wie Schwermetalle, Cyanide, halogenierte Kohlen-
wasserstoffe, polycyclische Aromaten, Phenole. 

 
Ausgenommen sind 
 

a) unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und in der Menge, wie 
sie auch im Abwasser aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind; 

b) Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage zurückgehalten 
werden können und deren Einleitung der Markt in den Einleitungsbedingungen nach 
Absatz 3 oder 4 zugelassen hat; 

c) Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 Wasserhaushaltsgesetz eingelei-
tet werden dürfen. 

 
12. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben, 

 
- von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Behandlung in der Sammelkläranlage nicht 

den Mindestanforderungen nach § 57 des Wasserhaushaltsgesetzes entsprechen wird, 
- das wärmer als + 35o C ist, 
- das einen ph-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 aufweist, 
- das aufschwimmende Öle und Fette enthält, 
- das als Kühlwasser benutzt worden ist, 

o das folgende Grenzwerte überschreitet: 
 
 

Parameter Konzentration Grenzwerte 
Kohlenwasserstoff mg/l 20 
Kohlenwasserstoffe mg/l 5 (Abläufe von Koaleszenzabscheidern 
AOX mg/l 1,0 
Blei mg/l 1,0 
Cadmium mg/l 0,5 
Chrom mg/l 1,0 
Chromat mg/l 0,2 
Kupfer mg/l 1,0 
Nickel mg/l 1,0 
Zink mg/l 5,0 
Quecksilber mg/l 0,1 
extrahierte lipophile Stoffe mg/l 300 

 
13. . Nicht neutralisierendes Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln,  
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14. nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nenn-
wertleistung von 200 kW.  
 

(3) 
Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Buchstabe b werden gegenüber den einzelnen An-
schlusspflichtigen oder im Rahmen der Sondervereinbarung festgelegt. 
 
(4) 
Über Absatz 3 hinaus kann der Markt Bürgstadt in Einleitungsbedingungen auch die Einleitung von 
Abwasser besonderer Art und Menge ausschließen oder von besonderen Voraussetzungen abhän-
gig machen, soweit dies zum Schutz des Betriebspersonals, der Entwässerungsanlage oder zur 
Erfüllung der für den Betrieb der öffentlichen Entwässerungsanlage geltenden Vorschriften, insbe-
sondere der Bedingungen und Auflagen des dem Markt Bürgstadt erteilten wasserrechtlichen Be-
scheids erforderlich ist. 
 
(5) 
Der Markt Bürgstadt kann die Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 und 4 neu festlegen, wenn die 
Einleitung von Abwasser in die öffentliche Entwässerungsanlage nicht nur vorübergehend nach Art 
oder Menge wesentlich geändert wird oder wenn sich die für den Betrieb der öffentlichen Entwäs-
serungsanlage geltenden Gesetze oder Bescheide ändern. Der Markt Bürgstadt kann Fristen festle-
gen, innerhalb derer die zur Erfüllung der geänderten Anforderungen notwendigen Maßnahmen 
durchgeführt werden müssen. 
 
(6) 
Der Markt Bürgstadt kann die Einleitung von Stoffen im Sinn der Absätze 1 und 2 zulassen, wenn 
der Verpflichtete Vorkehrungen trifft, durch die die Stoffe ihre gefährdende oder schädigende oder 
den Betrieb der öffentlichen Entwässerungsanlage erschwerende Wirkung verlieren. In diesem Fall 
hat er der Gemeinde eine Beschreibung nebst Plänen in doppelter Fertigung vorzulegen.  
(7) 
Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln oder aus 
gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 200 kW in die Entwässe-
rungseinrichtung ein, ist er verpflichtet, das Kondensat zu neutralisieren und dem Markt Bürgstadt 
über die Funktionsfähigkeit der Neutralisationsanlage jährlich eine Bescheinigung eines Betriebes 
nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz oder eines geeigneten Fachbetriebs 
vorzulegen.  
 
(8) 
Besondere Vereinbarungen zwischen dem Markt Bürgstadt und einem Verpflichteten, die das Ein-
leiten von Stoffen im Sinn des Absatzes 1 durch entsprechende Vorkehrungen an der öffentlichen 
Entwässerungsanlage ermöglichen, bleiben vorbehalten. 
 
(9) 
Wenn Stoffe im Sinn des Absatzes 1 in eine Grundstücksentwässerungsanlage oder in die öffentli-
che Entwässerungsanlage gelangen, ist der Markt Bürgstadt sofort zu verständigen. 
 
 

§ 16 
Abscheider 

 
 
(1) 
Können mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten wie z.B. Benzin oder Mineralöl in die Entwässe-
rungseinrichtung gelangen, sind in die Grundstücksentwässerungsanlagen entsprechende Abschei-
der für Leichtflüssigkeiten gemäß DIN EN 858 (in seiner jeweiligen gültigen Fassung) einzubauen. 
Werden Abwässer aus Wasch- und Reinigungsvorgängen über Abscheider geführt, so dürfen aus-
schließlich schnell deemulgierende Reinigungsmittel eingesetzt werden, die die Abtrennung der 
Leichtflüssigkeiten nicht behindert.  
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(2) 
Soweit per Bescheid für den Einzelfall nicht anders geregelt, sind Leichtflüssigkeitsabscheider nach 
den Bestimmungen der DIN EN 858 und DIN 1999-100 (in seiner jeweils gültigen Fassung) durch 
ein Fachunternehmen zu errichten, zu betreiben und regelmäßig zu warten. Der Markt Bürgstadt 
kann den Nachweis der ordnungsgemäßen monatliche Eigenkontrolle, halbjährige Wartung, Ent-
leerung und Generalinspektion verlangen. Die Generalinspektion ist alle fünf Jahre durch einen 
Fachkundigen durchzuführen. Die Entleerung des Leichtstoffabscheiders kann bedarfsgerecht er-
folgen. Sie muss erfolgen, wenn 50 % des Schlammstandes im Schlammfang und 80 % der Öl-
schichtdicke im Abscheider erreicht sind. Das Abscheidegut ist den abfallrechtlichen Bestimmungen 
entsprechend ordnungsgemäß zu entsorgen. Die entsprechenden Entsorgungsbelege sind vom 
Anlagenbetreiber aufzubewahren.  
 
(3)  
Sollen fetthaltige Abwässer in die öffentliche Entwässerungsanlage eingeleitet werden sind ent-
sprechende Fettabscheider nach DIN EN 1825 (in seiner gültigen Fassung) einzubauen und inso-
weit ausschließlich diese zu benutzen. Den Abscheidern dürfen keine enzym- oder bakterienhaltige 
Produkte zugesetzt werden.  
 
(4)  
Fettabscheider sind in regelmäßigen Zeitabständen und bei Bedarf durch ein Fachunternehmen 
nach den Vorgaben der DIN EN 1825 Teil 2 und 4040-100 (in der jeweils gültigen Fassung) zu 
entleeren und zu warten. Der Markt Bürgstadt kann den Nachweis der ordnungsgemäßen Eigen-
kontrolle, Wartung, Entleerung und Generalinspektion verlangen.  
 
(5)  
Entleeren der Abscheideanlagen heißt entleeren, reinigen und wieder mit Wasser befüllen.  
 
 

§ 17 
Untersuchung des Abwassers 

 
(1) 
Der Markt Bürgstadt kann über die Art und Menge des eingeleiteten oder einzuleitenden Abwas-
sers Aufschluss verlangen. Bevor erstmalig Abwasser eingeleitet oder wenn Art oder Menge des 
eingeleiteten Abwassers geändert werden, ist dem Markt Bürgstadt auf Verlangen nachzuweisen, 
dass das Abwasser keine Stoffe enthält, die unter das Verbot des § 15 fallen. 
 
(2) 
Der Markt Bürgstadt kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch periodisch auf Kosten des Grund-
stückseigentümers untersuchen lassen. Auf die Überwachung wird in der Regel verzichtet, soweit 
für die Einleitung in die Sammelkalkulation eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwal-
tungsbehörde vorliegt, die dafür vorgeschriebenen Untersuchungen aus der Eigen- oder Selbst-
überwachung ordnungsgemäß durchgeführt und die Ergebnisse dem Markt Bürgstadt vorgelegt 
werden. Der Markt Bürgstadt kann verlangen, dass die nach § 12 Abs. 4 eingebauten Überwa-
chungseinrichtungen ordnungsgemäß betrieben und die Messergebnisse vorgelegt werden. 
 
 

§ 18 
Haftung 

 
(1) 
Der Markt Bürgstadt haftet unbeschadet Absatz 2 nicht für Schäden, die auf solchen Betriebsstö-
rungen beruhen, die sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, Ausführung und Unterhaltung der 
Entwässerungseinrichtung nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch für Schäden die 
durch Rückstau infolge von unabwendbaren Naturereignissen, insbesondere Hochwasser, hervor-
gerufen werden. 
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§ 18 
Haftung 

 
(1) 
Der Markt Bürgstadt haftet unbeschadet Absatz 2 nicht für Schäden, die auf solchen Betriebsstö-
rungen beruhen, die sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, Ausführung und Unterhaltung der 
Entwässerungseinrichtung nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch für Schäden die 
durch Rückstau infolge von unabwendbaren Naturereignissen, insbesondere Hochwasser, hervor-
gerufen werden. 
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(2) 
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kann den Nachweis der ordnungsgemäßen monatliche Eigenkontrolle, halbjährige Wartung, Ent-
leerung und Generalinspektion verlangen. Die Generalinspektion ist alle fünf Jahre durch einen 
Fachkundigen durchzuführen. Die Entleerung des Leichtstoffabscheiders kann bedarfsgerecht er-
folgen. Sie muss erfolgen, wenn 50 % des Schlammstandes im Schlammfang und 80 % der Öl-
schichtdicke im Abscheider erreicht sind. Das Abscheidegut ist den abfallrechtlichen Bestimmungen 
entsprechend ordnungsgemäß zu entsorgen. Die entsprechenden Entsorgungsbelege sind vom 
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Produkte zugesetzt werden.  
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entleeren und zu warten. Der Markt Bürgstadt kann den Nachweis der ordnungsgemäßen Eigen-
kontrolle, Wartung, Entleerung und Generalinspektion verlangen.  
 
(5)  
Entleeren der Abscheideanlagen heißt entleeren, reinigen und wieder mit Wasser befüllen.  
 
 

§ 17 
Untersuchung des Abwassers 
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dass das Abwasser keine Stoffe enthält, die unter das Verbot des § 15 fallen. 
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(2) 
Der Markt Bürgstadt haftet für Schäden, die sich aus dem Benützen der Entwässerungseinrichtung 
ergeben, nur dann, wenn einer Person, deren sich der Markt Bürgstadt zur Erfüllung seiner Ver-
pflichtungen bedient, Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
 
(3) 
Der Grundstückseigentümer und der Benutzer haben für die ordnungsgemäße Benutzung der Ent-
wässerungseinrichtung einschließlich des Grundstücksanschlusses zu sorgen. 
 
(4) 
Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sondervereinbarung zuwiderhandelt, haftet dem 
Markt Bürgstadt für alle seine dadurch entstehenden Schäden und Nachteile. Dasselbe gilt für 
Schäden und Nachteile, die durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungsanla-
ge oder des Grundstücksanschlusses verursacht werden, soweit dieser nach § 8 vom Grundstücks-
eigentümer herzustellen, zu erneuern, zu ändern und zu unterhalten ist. Mehrere Verpflichtete 
haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 19 
Grundstücksbenutzung 

 
(1) 
Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör 
zur Ableitung von Abwasser über sein im Einrichtungsgebiet liegendes Grundstück sowie sonstige 
Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese Maßnahmen für die örtliche 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die  Entwässe-
rungseinrichtung angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück ge-
nutzt werden oder für die die Möglichkeit der örtlichen Abwasserbeseitigung sonst wirtschaftlich 
vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigen-
tümer in unzumutbarer Weise belasten würde. 
 
(2) 
Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruch-
nahme seines Grundstücks zu benachrichtigen. 
 
(3) 
Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der 
bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Markt 
Bürgstadt zu tragen, soweit die Einrichtung nicht ausschließlich der Entsorgung des Grundstückes 
dient. 
 
(4) 
Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für 
Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Ver-
kehrsflächen bestimmt sind. 
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§ 20 

Betretungsrecht  
 

(1) 
Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grundstücks haben zu dulden, dass zur Über-
wachung ihrer satzungsgemäßen und gesetzlichen Pflichten die mit dem Vollzug dieser Satzung 
beauftragten Personen des Marktes Bürgstadt zu angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, 
Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang betreten; auf Ver-
langen haben sich diese Personen auszuweisen. Ihnen ist ungehindert Zugang zu allen Anlagentei-
len zu gewähren und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Die Grundstückseigentümer und 
der Benutzer des Grundstücks werden nach Möglichkeit vorher verständigt; das gilt nicht für Pro-
benahmen und Abwassermessungen.  
 
(2) 
Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betretungs- und Überwachungsrechte bleiben unbe-
rührt.  
 
 

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) 
Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit Geldbuße belegt werden, wer vorsätz-
lich 
 

1. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2, § 12 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3, § 15 
Abs. 9, § 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie § 20 Abs. 1 Satz 2 festgelegten 
oder hierauf gestützten Anzeige-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt,  

2. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung des Marktes Bürgstadt mit der Herstellung 
oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage beginnt,  

3. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 2, § 12 Abs 1 Satz 1 eine unrichtige Bestätigung ausstellt oder 
entgegen § 11 Abs 2 Satz 2, § 12 Abs. 1 Satz 2 vorlegt, 

4. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung des Marktes Bürgstadt die Leitungen verdeckt 
5. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstücksentwässerungsanlagen nicht innerhalb der 

vorgegebenen Fristen überprüfen lässt, 
6. entgegen der Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwasser oder sonstige Stoffe in die Entwäs-

serungseinrichtung einleitet oder einbringt,  
7. entgegen § 16 Abscheider nicht entsprechend der Vorgaben der DIN EN bzw. DIN Vor-

schriften betreibt, 
8. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen 

des Marktes Bürgstadt nicht ungehindert Zugang zu allen Anlageteilen gewährt.   
 
(2) 
Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitstatbestände bleiben unberührt. 
 



30 31
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§ 22 

Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 
 
(1) 
Der Markt Bürgstadt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen An-
ordnungen für den Einzelfall erlassen. 
 
(2) 
Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens oder Un-
terlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsge-
setzes. 
 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
(1) 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 06.11.1989 außer Kraft. 
 
(3) 
Anlagen im Sinne des § 12 Abs. 1 Halbsatz 1, die bei Inkrafttreten der Satzung bereits bestehen 
und bei denen nicht nachgewiesen wird, dass sie in den letzten 15 Jahren vor Inkrafttreten der 
Satzung nach der zur Zeit der Prüfung geltenden Rechtsvorschriften geprüft wurden, sind spätes-
tens fünf Jahre nach Inkrafttreten der Satzung zu prüfen. Für nach § 12 Abs. 2 zu überwachende 
Kleinkläranlagen, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, gilt Art. 60 Abs. 4 BayWG. 
 
 
Bürgstadt, 02.11.2021 
 
 
gez. Grün 
1. Bürgermeister 
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terlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsge-
setzes. 
 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
(1) 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 06.11.1989 außer Kraft. 
 
(3) 
Anlagen im Sinne des § 12 Abs. 1 Halbsatz 1, die bei Inkrafttreten der Satzung bereits bestehen 
und bei denen nicht nachgewiesen wird, dass sie in den letzten 15 Jahren vor Inkrafttreten der 
Satzung nach der zur Zeit der Prüfung geltenden Rechtsvorschriften geprüft wurden, sind spätes-
tens fünf Jahre nach Inkrafttreten der Satzung zu prüfen. Für nach § 12 Abs. 2 zu überwachende 
Kleinkläranlagen, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, gilt Art. 60 Abs. 4 BayWG. 
 
 
Bürgstadt, 02.11.2021 
 
 
gez. Grün 
1. Bürgermeister 
 
 
 

GEMEINDE NEUNKIRCHEN

Baumaßnahmen zur Erschließung des Neubaugebietes 
„Lämmerheide“ in Richelbach

Zur Erschließung des Neubaugebietes  „Lämmerheide“ im Ortsteil Richelbach wur-
de der Auftrag für die Tiefbauarbeiten an die Firma Konrad-Bau GmbH & Co. KG in 
Lauda-Gerlachsheim erteilt.

Nach aktuellen Informationen beabsichtigt das beauftragte Unternehmen die Ar-
beiten Mitte November 2021 aufzunehmen.

Neunkirchen, im November 2021             Wolfgang Seitz
Gemeinde Neunkirchen              1. Bürgermeister
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gez. Grün 
1. Bürgermeister 
 
 
 

*  *  *
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Grundschüler tauchen in die bunte Welt des Zirkus  „Bürkus“ ein

Die 160 Grundschüler haben in der vergangenen Woche statt die Schulbank zu 
drücken Zirkusluft geschnuppert. Der 1. Ostdeutsche Projektzirkus schlug am Erf-
talbad seine Zelte auf und entführte die Grundschüler fünf Tage in die Welt der 
Magie, Zauberei und Akrobatik. Da wurde gezaubert, balanciert und jongliert. Die 
Kinder traten mit Tauben auf, als Clowns und Fakire verkleidet, zauberten Kanin-
chen aus der Kiste und die ganz Mutigen trauten sich ans Trapez oder auf das Seil. 
Das Ganze nach nur zwei Trainingstagen!

Die acht Zirkusfachleute um den Zir-
kusdirektor Marko Sperlich sorgten 
in den Trainingszeiten mit viel Fin-
gerspitzengefühl und Herzblut da-
für, dass die kleinen Artisten ihren 
Auftritt gut beherrschten. Somit 
fieberten die Kinder ihren Auffüh-
rungen am Donnerstag, Freitag und 
Samstag natürlich mit Bauchweh 
und Aufregung entgegen, aber der 
Applaus ließ sie dann alles vergessen.

Hier ein paar Eindrücke von den Auf-
führungen:

Für Schulleiter Michael Hren, der diese Projektwoche initiiert hatte, war es „ein 
Gewinn für alle“, denn gerade nach den coronabedingten Einschränkungen der 
letzten Monate, brauchten die Kinder ein Erlebnis, das die Gemeinschaft und das 
Miteinander fördert. Und natürlich durfte dabei auch der Duft nach Popcorn und 
Zuckerwatte im Zirkuszelt nicht fehlen.



34 35

16. – 29.11.2021
täglich ab 11.30 Uhr

Gutsausschank
– innen und außen –

Auf Ihren Besuch freut sich

Fam. Stich, Bürgstadt
Freudenberger Str. 73, Tel. 09371 - 5705

FRISCHER FISCH
aus Bremerhaven!

DER FISCHMANN KOMMT:

JEDEN MITTWOCH
(NEUE ZEITEN!)

in BÜRGSTADT
am ROSENGARTEN

von 14.45 - 15.15 Uhr

in EICHENBÜHL
am Dorfplatz

von 15.20 - 15.40 Uhr

Fischereihafen-Direktverkauf
Fischfeinkost Holzapfel

Bremerhaven
Tel. 01 51 / 18 53 25 25

Christoph Heider und Bodo Tilly, Geschäftsführer

Die Immobilienprofis der Raiffeisen-Volksbank.

Eine Bank in Sachen Immobilien.
Telefon 09371/504-3280
www.volksbank-immobilien.online

Volksbank Immobilien GmbH
Ein Unternehmen der 

Wir bewerten
Ihre Immobilie
- kostenlos!

63928 Eichenbühl | Fon 0 93 71 - 60 86

wennAutodann.de

63928 Eichenbühl | Fon 0 93 71 - 60 86

wennAutodann.dewennAutodann.de
63928 Eichenbühl Fon 0 93 71 - 60 86

Service

Büro: 09371 / 65 000 46 / Mobil: 0170 / 95 299 86 / www.mhdhg.de

:CDFGHJKL*(

SICHERHEITDATENSCHUTZ
Videoüberwachung
und Aufzeichnungs-

systeme

zertifizierter
Beratungsservice

auf Basis der DSGVO

COMPUTER VDSL/HSI
Beratung & 

Buchung, sowie
Einrichtungsservice

Reparatur, Verkauf
Virenentfernung,
Datensicherung

Datensicherung,
Cloud und mehr:

Partner

Nach dem Win 7 Support-Ende:
Wir machen Ihren PC/Notebook
wieder sicher und schneller!

Windows 10 Upgrade
Schutz gegen PC-Viren & Co.

Datensicherheits- und
zertifizierte DSGVO-Beratung!

Professioneller

Multimedia Handel Dienstleistungen Heiko Girschek, Eichenbühl

aus alt...
mach neu...

- PC Reparatur & Optimierungs-Service
- besseres Wlan: Messung/Einrichtung
- einfache Smarthome Nachrüstung

authorisierter Installationspartner
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Amtlicher Teil
der Gemeinde Eichenbühl mit Ortsteilen

Standesamtliche Mitteilungen
Bitte beachten: 
Standesamtliche Nachrichten wie Geburten, Eheschließungen oder Sterbefälle 
können aus Datenschutzgründen nur veröffentlicht werden, wenn die Beteilig- 
ten/Angehörigen schriftlich (per Post oder E-Mail an standesamt@eichenbuehl.de) 
zustimmen. 

*  *  *

Geburten
05.10. Elisa Aline Winkler, Tochter von Franziska Carmen
 und Simon Bruno Winkler, Brückenstraße 10

08.10. Lina Zeller, Tochter von Kristin Petra Zeller und Markus
 Oliver Eduard Bethäuser, Julius-Keppner-Str. 28

Sterbefall
19.09. Alfred Joseph Bleifuß, Am Berg 4, GT Riedern, 84 Jahre

Vom Bauch mitten ins Herz:

L i n a
* 08.10.2021, 2180 Gramm, 48 cm

Es freuen sich die Großeltern, die Uroma und Ur-Uroma.

Oktober 2021  Dagmar und Alex
   Renate und Klara

Praxis Klaus Dietrich Brems
Facharzt für Allgemeinmedizin

63928 Eichenbühl, Setzweg 19, Tel. 09371- 3990

Wir machen Urlaub vom 22.11. – 26.11.2021

Vertretung in dringenden Fällen:

Dr. Geißler, Eichenbühl, Tel. 09371- 406 450

Ab dem 29.11.2021 sind wir wieder zur gewohnten Zeit für Sie da!

  Führerscheinausbildung

  ist Vertrauenssache!

0175 / 5 22 68 98
die-fuehrerschein-macher.de 

Hauptstr. 43, 63927 Bürgstadt
Unterricht: Di & Mi 18.30 Uhr 
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Lange gut Leben.

Tagespflege in
Miltenberg
• Das Wohnen zu Hause 
 verlängern
• Fähigkeiten erhalten
• Kontakte schließen
• Gemeinsame Aktivitäten

Tel. 0 93 71 / 66 80 08-25
Burgweg 22 • 63897 Miltenberg
www.brk-mil.de
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Jagdgenossenschaft Heppdiel

Einladung zur Jagdversammlung
am Montag, den 22.11.2021, 19.00 Uhr

im Pfarrheim, in Heppdiel
Tagesordnung: 1.  Begrüßung
 2.  Bericht des Vorsitzenden
 3. Kassenbericht
 4.  Entlastung der Vorstandschaft
 5. Neuwahlen
 6. Wegebau
 7.  Wünsche und Anträge

Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.
Jagdgenosse ist jeder Grundstückseigentümer, der innerhalb des Gemein-
schaftsjagdrevieres bejagbare Grundstücke hat.
Bei Verhinderung kann sich jeder Jagdgenosse durch seinen Ehegatten durch 
einen volljährigen Verwandten in gerader Linie, durch eine in seinem Dienst 
ständig beschäftigte, volljährige Person oder durch einen bevoll-mächtigten, 
volljährigen und derselben Jagdgenossenschaft angehörenden Jagdgenossen 
vertreten lassen.
Für die Erteilung der Vollmacht ist zwingend die Schriftform erforderlich.

HINWEIS:
Es gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen nach der gültigen Fassung 
der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (3G-Nachweis).

Eichenbühl-Heppdiel                                                 gez.  Matthias Ullmer
den 09.11.2021                                          Jagdvorsteher

VOLLMACHT

Hiermit bevollmächtige ich

mich bei der Jagdversammlung am 22.11.2021 in Heppdiel zu vertreten.

(Name)

(Ort, Datum) (Unterschrift)

(Name der Vertretung)

Hauptstraße 47
63927 Bürgstadt

=  9 98 50

Fax: (0 93 71) 9 98 51
Mobil: 01 71/266 76 19

hubheiz-service@t-online.de
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St. Martins-Umzüge

Kindertagesstätte  „Sonnenschein“ Eichenbühl
Treffpunkt für den Martinsumzug ist am Donnerstag, den 11.11.2021 um 18.00 
Uhr in der Pfarrkirche St. Cäcilia. Der Laternenzug führt nach einem Vortrag der 
Kitakinder über die Pfarrgasse, Im Steinwehr bis zum Parkplatz vor der Turnhalle. 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bitte bringen Sie Tassen mit.

Achten Sie bitte während der Veranstaltung auf den Mindestabstand und tragen 
Sie einen Mund- und Nasenschutz.

Kindergarten  „Erftalzwerge“ Riedern
Der Kindergarten  „Erftalzwerge“ Riedern lädt ein zum Martinsumzug
am Freitag, den 12.11.2021. Treffpunkt ist um 18.00 Uhr am
Gemeinschaftshaus in Riedern zur kleinen Einstimmung.
Der anschließende Martinsumzug startet und endet am
Gemeinschaftshaus.
Für ihr leibliches Wohl sorgt der Elternbeirat.

Beratung • Planung • Ausführung

Hauck
Ralph Hauck
Schaftrieb 2

63928 Eichenbühl
Telefon (0 93 71) 15 53
Telefax (0 93 71) 20 68

E-Mail: elektro-hauck@t-online.de

Elektrotechnik

l Verkauf und Reparatur
 von Elektrogeräten 
l  Stark- u. Schwachstrom-
 Installation
l  Photovoltaik- und Solaranlagen
l Zentrale Staubsaugeranlagen

l  Wohnraum-
 Lüftungsanlagen
l Kundendienst – E-CHECK
l EDV- und Telefonanlagen
l Gebäudetechnik – EIB
l  Elektroheizungen

*  *  *
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Nachrichten
aus den Gemeinden

   ERFTAL
BOTE

   ERFTAL-
BOTE

bitte beachten * * * bitte beachten * * * bitte beachten * * * bitte beachten * * *

FÄLLIGE ZAHLUNGEN AM 15. NOVEMBER 2021
Es wird darauf hingewiesen, dass am 15. November 2021 folgende Steuern 
und Abgaben zur Zahlung fällig werden:

1. Grundsteuer A und B laut Bescheid
2. Gewerbesteuer-Vorauszahlung

Um eine gebührenpflichtige Mahnung zu vermeiden, bitten wir um pünktliche 
Einzahlung zum oben genannten Termin. Bei denjenigen, die Abbuchungs-
auftrag erteilt haben, wird die Abbuchung durch SEPA-Lastschrift bei der 
jeweiligen Bank vorgenommen.

bitte beachten * * * bitte beachten * * * bitte beachten * * * bitte beachten * * *

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Ausstellung in Eichenbühl. 
Telefonische Voranmeldung erwünscht.

Beratungsstellen und Hilfen für Frauen

Für den Landkreis Miltenberg ist das Frauenhaus der AWO in Aschaffenburg Anlaufstelle 
für von Gewalt betroffene Frauen. Sie können sich unter Tel. 06021/24455 an die dortigen 
Mitarbeiterinnen wenden. Diese sind in Notfällen Tag und Nacht erreichbar.
Ebenfalls von Gewalt betroffenen Frauen widmet sich der Verein sefra e.V. Auch hier können 
die Mitarbeiterinnen telefonisch unter Tel. 06021/24728 erreicht werden. 
Zudem bietet die Gleichstellungsstelle des Landkreises Miltenberg Unterstützung und Bera-
tung für Gewaltopfer an. Unter Tel. 09371/501- 425 oder per E-Mail an gleichstellungsstelle@
lra-mil.de können Beratungsgespräche vereinbart werden. Selbstverständlich können diese 
auch telefonisch durchgeführt werden. Die Gespräche finden in einem geschützten Rahmen 
statt und werden vertraulich behandelt. 

*  *  *
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Markt Bürgstadt      Gemeinde Neunkirchen     Gemeinde Eichenbühl

Verunreinigungen durch Hundekot
Appell an alle Hundehalter 

Derzeit häufen sich die Klagen darüber, dass die Ver-
schmutzung durch Hundekot auf Straßen, Gehwege, 
Spielplätze und öffentlichen Anlagen zunehmen.  

Teilweise beschweren sich die Bürger aber auch da-
rüber, dass Hundekot in ihren Vorgärten hinterlassen 
wurde. Verschmutzungen durch Hundekot bieten einen unerfreulichen An-
blick und belästigen die Bevölkerung. So ist leider des Öfteren festzustellen, 
dass Bürgersteige, Grünanlagen und sonstige Flächen mit Hundekot verunrei-
nigt sind. 

Dieses Ärgernis kann leicht durch mehr Verantwortungsbewusstsein der Hun-
dehalterinnen und Hundehalter vermieden werden. Leidtragende sind unter 
anderem Spaziergänger, die in die „Häufchen“ hineintreten oder die Stra-
ßenanlieger, die den Hundekot dann entfernen müssen. Mit den Verunreini-
gungen im Bereich öffentlicher Anlagen wird der Gemeindearbeiter tagtäglich 
konfrontiert.

Also, achten Sie darauf, wo Ihr Hund sein  „Geschäft“ erledigt. Spielplätze, 
Bürgersteige, öffentliche Wege, Plätze und Grünanlagen und Vorgärten sind 
dafür nicht vorgesehen. Sollte Ihr Hund dennoch an einer dieser Stellen sein 
„Geschäft“ verrichten, dann sind Sie dazu verpflichtet, den Hundekot zu besei-
tigen. Es ist nicht Sache der Gemeinde oder Ihrer Mitmenschen, die Hinterlas-
senschaft Ihres Hundes zu entfernen.

Das Ordnungsamt appelliert eindringlich an alle Hundehalter, eventuelle 
„Hinterlassenschaften“ zu entfernen und somit für die Reinhaltung aller öffent-
lichen Flächen im Gemeindegebiet Sorge zu tragen.

MARKT BÜRGSTADT GEMEINDE NEUNKIRCHEN           GEMEINDE EICHENBÜHL
Thomas Grün  Wolfgang Seitz  Günther Winkler
1. Bürgermeister 1. Bürgermeister 1. Bürgermeister

*  *  *

EINLADUNG
zur Jahreshauptversammlung

mit Neuwahlen
des Obst- und Gartenbauvereins Bürgstadt

am Donnerstag, den 18. November 2021
Beginn: 19.00 Uhr

in der Churfrankenvinothek in Bürgstadt

Tagesordnung: 
1. Bericht des Vorsitzenden
2. Bericht der Kassiererin
3. Neuwahlen
4. Wünsche und Anträge

Es gilt die 3G-Regel. Entsprechende Nachweise sind vorzuzeigen.

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen.         Die Vorstandschaft 
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Herzlichen Dank
an meine Familie, allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten, die 
mich zu meinem
    80. Geburtstag
gratuliert und beschenkt haben.
Danke auch an die Vereine, Herrn Pfarrer Fröhlich, Herrn Bgm. Winkler und 
den Banken. Ich habe mich sehr gefreut.

Pfohlbach, im September 2021                  Erika Häfner

Ihr fehlt!
Viel zu früh haben uns unsere beiden ehemaligen Arbeitskolleginnen

Helmgard Zipprich und Rosalinde Graf
in kurzer Zeit für immer verlassen.

Ihr seid immer eine Bereicherung bei unserer täglichen Arbeit 
mit Eurem Wissen und Eurer immer fröhlichen und warmherzigen Art gewesen.

Aber auch noch lange in Eurem Ruhestand standet Ihr immer mit einer
helfenden Hand und einem guten Rat für Jeden von uns parat.  

Danke 
für die schöne Zeit!

Eure Kolleginnen und Kollegen 
 der Metzgerei Ulrich

Jetzt könnt Ihr beide gemeinsam Eure Leidenschaft
in Gottes großem Garten weiterführen.

LANDRATSAMT MILTENBERG

Wer hat Spaß am Umgang mit Kindern? Ehrenamtliche gesucht! 

„Zeit für Familien“ heißt das neue Programm, das der Landkreis Miltenberg (Sachauf-
wandsträger) und die Caritas seit 1. Oktober im Landkreis Miltenberg anbieten. 
Dieses Programm, das das  „Wellcome“-Projekt abgelöst hat, bietet Eltern die Möglich-
keit, sich kleine Auszeiten im oft stressigen Alltag zu ermöglichen, wenn sonst niemand 
zur Unterstützung da ist. 

Die Caritas sucht deshalb Ehrenamtliche, die Spaß am Umgang mit Kindern haben und 
Familien dabei helfen, deren Kinder im Alter bis zu acht Jahren gelegentlich zu betreu-
en – so wie es sonst Freunde oder Nachbarn tun. Das soll maximal zweimal pro Woche 
für jeweils eine bis zwei Stunden passieren – allerdings nicht dauerhaft, sondern für 
einen begrenzten Zeitraum. 

Der Caritasverband für den Landkreis Miltenberg erstattet den Ehrenamtlichen die 
Fahrtkosten und übernimmt die Kosten für eine Unfall- und Haftpflichtversicherung. 
Interessierte melden sich bei Koordinatorin Inge Richter, die telefonisch 
(09371/9789-47) und per E-Mail (zeit-fuer-familien@caritas-mil.de) erreichbar ist. 
Wer sich vorab informieren will, kann dies im Internet unter www.caritas-mil.de/
beratung-und-unterstützung/zeit-für-fam tun.
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Führerschein !?

Unterricht und Anmeldung:

Eichenbühl:  Montag 19:30 Uhr
Miltenberg:  Dienstag und Donnerstag 18:30 Uhr
Amorbach:  Montag und Donnerstag 19:00 Uhr 
Kleinheubach: Dienstag 19:00 Uhr
 Freitag  16:30 Uhr

Infos im Internet: www.fahrschule-grosskinsky.de 
oder einfach anrufen: 0170/3115887

Sie wollen eine kompetente und fachgerechte Führerschein-
ausbildung? Dann sind Sie bei uns genau richtig!  

Wir bieten Ihnen:

  Ausbildung in allen Klassen
  optimale Ausbildung in Theorie und Praxis
  praxisgerechte Ausbildungsfahrzeuge

lnh. Gernot Essert - www.autohaus-essert.de 
Suzuki Vertragshändler - Telefon 09371/7565 
Miltenberger Straße 15 - 63928 Eichenbühl

66 kW (90 PS), 1.242 ccm

Abbildung zeigt Sonderausstattung
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Fahrzeugpreis2:  15.589,- €
Aktionsnachlass2:  2.599,- €

AKTIONS-BARPREIS2: 

AKTIONS-ANGEBOT3: 
monatlich nur: 142,
Optional mit bis zu 4 Jahren Versicherungsfl at4:

78,75 € 63,00 € 47,25 €

Suzuki IGNIS 1.2. Dualjet Comfort, 5-türig

  Rückfahrkamera     Sitzheizung
  Audio-System (inkl. DAB) mit Navigation, 

Freisprecheinrichtung & Lenkradbedienung
  Rücksitze einzeln verschieb- & umklappbar
  Klimaanlage     Tagfahrlicht & Lichtsensor
  Inkl. Überführung & 3 Jahre Werksgarantie1

  Auf Wunsch Metallic Lackierung +500,- €

  Auf Wunsch Assistenzsystempaket +1.000,- €

  Auf Wunsch Allradantrieb +1.500,- €

HOHES
SITZEN

EINFACHES
PARKEN

FLEXIBLES
LADEN

BEQUEMES
EINSTEIGEN

Kraftstoff verbrauch: innerorts 5,7l/100 km, außerorts 4,1l/100 km, 
kombiniert 4,7l/100km, CO2-Ausstoß kombinierter Testzyklus 
107g/km (VO EG 715/2007). Effi  zienzklasse D
Weitere Informationen zum offi  ziellen Kraftstoff verbrauch und den offi  ziel-
len spezifi schen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 
„Leitfaden über den Kraftstoff verbrauch, die CO₂-Emissionen und den 
Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an 
allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH 
(DAT) (unter www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

1  Ab Erstzulassung 3 Jahre bzw. 100.000 km Werksgarantie der Suzuki Deutschland GmbH, Suzuki Allee 7, 64625 Bensheim. Optionale  Verlänge-
rung 2 Jahre Anschlussgarantie 180,- €. Ein Service der Real Garant Versicherungs AG, Strohgäustraße 5, 73765 Neuhausen.

2  Unverbindliche Preisempfehlung  der Suzuki Deutschland GmbH,  Suzuki Allee 7,  64625 Bensheim in  Höhe von 14.690,- €  zzgl.  Überführungskosten 
899,- €  ergibt Fahrzeugpreis 15.589,- €. Abzüglich einmaligen Aktionsnachlass 2.599,- € von Autohaus Essert, Inhaber Gernot Essert, Miltenberger 
Straße 15, 63928 Eichenbühl, nicht mit anderen Suzuki Aktionsangeboten kombinierbar, nur für Privatkunden, ergibt Aktionspreis 12.990,- €. Beträge 
enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Aktionszeitraum 01.04. bis 30.06.2019 oder solange der Vorrat reicht.

3  Leasingbeispiel für einen Suzuki Ignis 1.2 Comfort  5trg. Auf Basis des Kaufpreises in Höhe von 15.589,- € inklusive Überführungskosten 899,- €, 
abzgl. Aktionsnachlass 2.599,- €, abzgl. Anzahlungsbetrag 0,- €, Finanzierungsbetrag 12.990,- €, Gesamtbetrag 14.593,08 €, eff ektiver Jahreszins 
3,29 %, gebundener Sollzins 3,24 %, 60 Monate Laufzeit, 60 monatl. Raten à 142,- €, Vereinbarter Restwert 6.073,08 €, 10.000 km/pro Jahr Fahr-
leistung. Beträge enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Restwert kann weiter fi nanziert werden. Bonität vorausgesetzt. Leasingart: Restwert-
leasing. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt nur für die COMCO Leasing Service 
GmbH, Im Teelbruch 106, 45219 Essen. Aktionszeitraum 01.04. bis 30.06.2019 oder solange der Vorrat reicht.

4  Nur für Privatkunden. Selbstbeteiligung Teil- / Vollkasko 150,- € / 500,- €. BGV-Versicherung AG, Dulacher Allee 56, 76131 Karlsruhe. Pauschal-
Tarif inkl. Werkstattbindung an Suzuki Händler. Aktionszeitraum 01.04. bis 30.06.2019 oder solange der Vorrat reicht.

12.990,12.990,

 SOFORT VERFÜGBAR

 Günstige Finanzierungs- 
 & Versicherungsangebote

 Sicherer Autokauf in 
 Corona-Zeiten

SWIFT Club HYBRID 5trg
EZ 9.21; HU/Gar 9/24, 61 kW/83 PS; 
versch. Farben, 500 km, Assistenzsyst. 
u.v.m. Kraftstoff verbrauch (l/100km)1: 
innerstädtisch (langsam) 5,1, Stadtrand (mittel) 4,2, Landstraße (schnell) 4,1, 
Autobahn (sehr schnell) 5,4, komb 4,7; CO₂ komb 106g/km. 

IGNIS Comfort+ HYBRID 4x4 5trg
EZ 9.21; HU/Gar 9/24, 61 kW/83 PS; 
versch. Farben, 500 km, Assistenzsyst. 
u.v.m. Kraftstoff verbrauch (l/100km)1: 
innerstädtisch (langsam) 5,4, Stadtrand (mittel) 4,6, Landstraße (schnell) 4,7, 
Autobahn (sehr schnell) 6,4, komb 5,4; CO₂ komb 121g/km.

S-CROSS Comfort HYBRID 4x4 5trg
EZ 5.21; HU/Gar 5/24, 95 kW/129 PS; 
schwarz, 4.000 km, Assistenzsyst. 
u.v.m. Kraftstoff verbrauch (l/100km)1: 
innerstädtisch (langsam) 6,6, Stadtrand (mittel) 5,4, Landstraße (schnell) 5,2, 
Autobahn (sehr schnell) 6,5, komb 5,9; CO₂ komb 132g/km.

VITARA Comfort+ HYBRID 4x4 5trg 
EZ 6.21; HU/Gar 6/24, 95 kW/129 PS; 
grau/schwarz, 4.000 km, Assistenzsyst. 
u.v.m. Kraftstoff verbrauch (l/100km)1: 
innerstädtisch (langsam) 6,6, Stadtrand (mittel) 5,4, Landstraße (schnell) 5,2, 
Autobahn (sehr schnell) 6,5, kombiniert 5,9; CO₂ komb 132g/km.

SWACE Comfort+ HYBRID CVT 5trg
EZ 9.21; HU/Gar 9/24, 72 kW/98 PS; 
Bronze, 500 km, Assistenzsyst. u.v.m. 
Kraftstoff verbrauch (l/100km)2: 
komb 3,4; CO2 komb 78g/km (VO EG 715/2007)

SUZUKI
LEICHTGEMACHT

Detaillierte Ausstattung fi nden Sie auch unter www.autohaus-essert.de. Irrtümer, Zwischenverkauf und 
Kilometerstände vorbehalten. Solange Vorrat reicht. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung.
1 Werte nach WLTP-Prüfverfahren; Weitere Infos unter www.auto.suzuki.de/wltp erhalten oder www.dat.de.
2 NEFZ-Werte auf Basis des Prüfverfahrens WLTP. Weitere Infos unter www.auto.suzuki.de/wltp erhalten oder www.dat.de.

SONDERPREIS
 15.490,- €

KLIMA
TEMPOMAT

SONDERPREIS
 18.738,- €

ALLRAD
NAVI

SONDERPREIS
 22.490,- €

ALLRAD
NAVI

SONDERPREIS
 24.990,- €

ALLRAD
NAVI

SONDERPREIS
 27.490,- €

AUTOMATIK
NAVI

IGNIS Comfort
EZ 9.21; HU/Gar 9/24, 61 kW/83 PS; 
versch. Farben, 500 km, Assistenzsyst. 
u.v.m. Kraftstoff verbrauch (l/100km)
innerstädtisch (langsam) 5,4, Stadtrand (mittel) 4,6, Landstraße (schnell) 4,7, 
Autobahn (sehr schnell) 6,4, komb 5,4; CO₂ komb 121g/km.

S-CROSS Comfort 
EZ 5.21; HU/Gar 5/24, 95 kW/129 PS; 
schwarz, 4.000 km, Assistenzsyst. 
u.v.m. Kraftstoff verbrauch (l/100km)
innerstädtisch (langsam) 6,6, Stadtrand (mittel) 5,4, Landstraße (schnell) 5,2, 
Autobahn (sehr schnell) 6,5, komb 5,9; CO₂ komb 132g/km.

SWACE Comfort+ 
EZ 9.21; HU/Gar 9/24, 72 kW/98 PS; 
Bronze, 500 km, Assistenzsyst. u.v.m. 
Kraftstoff verbrauch (l/100km)
komb 3,4; CO2 komb 78g/km (VO EG 715/2007)

SWIFT Club 
EZ 9.21; HU/Gar 9/24, 61 kW/83 PS; 
versch. Farben, 500 km, Assistenzsyst. 
u.v.m. Kraftstoff verbrauch (l/100km)
innerstädtisch (langsam) 5,1, Stadtrand (mittel) 4,2, Landstraße (schnell) 4,1, 
Autobahn (sehr schnell) 5,4, komb 4,7; CO₂ komb 106g/km. 

VITARA Comfort+
EZ 6.21; HU/Gar 6/24, 95 kW/129 PS; 
grau/schwarz, 4.000 km, Assistenzsyst. 
u.v.m. Kraftstoff verbrauch (l/100km)
innerstädtisch (langsam) 6,6, Stadtrand (mittel) 5,4, Landstraße (schnell) 5,2, 
Autobahn (sehr schnell) 6,5, kombiniert 5,9; CO₂ komb 132g/km.
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde Miltenberg

Dienstag, 09.11. 18.00 Uhr Teamerkurs
 19.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet
  im Gemeindehaus

Mittwoch, 10.11. 16.00 Uhr Konfirmandenkurs
 19.30 Uhr Offener Singkreis

Freitag, 12.11. 19.30 Uhr Discofox für Alle im Gemeindehaus

Sonntag, 14.11. 10.00 Uhr Gottesdienst

Dienstag, 16.11. 18.00 Uhr Offener Jugendtreff der EJ Miltenberg
  im Jugendraum

Mittwoch, 17.11.   9.30 Uhr Konfirmandenvormittag
 19.00 Uhr Gottesdienst am Buß- und Bettag
  mit Hl. Abendmahl und Beichte,
  mitgestaltet vom Evang. Posaunenchor

Donnerstag, 18.11. 20.00 Uhr Taizégebet in der Evang. Johanneskirche

Freitag, 19.11. 18.30 Uhr Russischer Chor

Samstag, 20.11. 19.00 Uhr Gottesdienst am Samstagabend
  „Jüdische Nachbarn“

Sonntag, 21.11. 10.00 Uhr Gottesdienst am Ewigkeitssonntag 
  zum Gedenken der Verstorbenen des  
  vergangenen Kirchenjahres

Regelmäßige Veranstaltungen im Evang. Gemeindehaus 

Montags, wöchentlich 20.00 Uhr Kontemplation

Dienstags, wöchentlich       15.00 Uhr Skatrunde  

Dienstags, 14-tägig 20.00 Uhr Ökum. Schola in der Alten Volksschule

Donnerstags, wöchentlich 10.00 Uhr Krabbelgruppe (Kinder von 6 Monaten bis 3 Jahre)
 19.00 Uhr Posaunenchor

Unsere Johanneskirche ist täglich ab 9.00 Uhr geöffnet. 

Pfr. Lutz Domröse ist unter der Tel. 9489544 zu erreichen.

Weitere Informationen unter www.evangelisch-miltenberg.de
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Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten Pfarrbüro:  Dienstags von 9 – 12 Uhr

Rufnr.:  Pfarrbüro Bürgstadt  ........................... 21 44 Mail:  pfarrei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de

 Telefax:   ........................................94 77 31

 Pfarrer Jan Kölbel .......................6 50 09 90 Mail:  jan.koelbel@bistum-wuerzburg.de
 Pfarrvikar Ninh .....................0162 1065423 Mail: pfarrvikar.ninh@gmail.com
 Pfarrer i. R. Albrecht Kleinhenz ...6 68 05 90 Mail:  albrecht.kleinhenz@bistum-wuerzburg.de
 Jugendseelsorger Bernd Winter  ....97 87 42 Mail: bernd.winter@bistum-wuerzburg.de
 Past.-Ref. Marcus Schuck ...........6 69 58 79 Mail:  marcus.schuck@bistum-wuerzburg.de
 Kantor Michael Bailer .................6  50  09  96 Mail:  michael.bailer@bistum-wuerzburg.de
 Gem.-Ass. Tatjana Steppacher  ...6  50  09  94 Mail: tatjana.steppacher@bistum-wuerzburg.de

 Homepage: www.pg-st-martin-miltenberg-buergstadt.de

 

Dienstag 09.11. WEIHETAG DER LATERANBASILIKA
Miltenberg 9:00 Messfeier - Antoniusgedenken- - Klosterkirche 
Miltenberg 19:00 ökum. Friedensgebet - ev. Kirche 
Mittwoch 10.11. Hl. Leo der Große
Breitendiel 18:30 Messfeier 
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 
Donnerstag 11.11. Hl. Martin, Bischof von Tours
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Klosterkirche
Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum 
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz - Neue Pfarrkirche
Bürgstadt 18:30 Messfeier - Neue Pfarrkirche (f. Martin, Bruno, Cenzi und Georg Heß, 

leb. und verst. Angeh. / f. Max und Johanna Meisenzahl und Sohn Bruno) 

Mainbullau 18:30 Andacht 
Samstag 13.11. Samstag der 32. Woche im Jahreskreis
Miltenberg 11:00 Beichtgelegenheit - Pfarrkirche 
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - Gemeindezentrum
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz/Beichtgelegenheit - Neue Pfarrkirche
Bürgstadt 18:30 Vorabendmesse für die Pfarreiengemeinschaft zum Volkstrauertag,

anschl. Zug zum Ehrenmal und Feierstunde im alten Kirchhof - Neue 
Pfarrkirche (f. Irma Grittmann-Schmitt (Leg.) / f. Kurt Reichert, Eltern und 
Schwester Hiltrude / f. Verst. der Familien Tausch und Gehrig / Seelenamt
Rainer Dannler / 2. Seelenamt Hedwig Gehrig) 

Breitendiel 18:30 Vorabendmesse mit Kranzniederlegung 
Mainbullau 18:30 Vorabendmesse 
Sonntag 14.11. 33. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Miltenberg 10:00 Messfeier zum Patrozinium St. Martin - Pfarrkirche 
Miltenberg 16:00 Messfeier in portugiesischer Sprache- Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:00 Kranzniederlegung zum Volkstrauertag 
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche 
Montag 15.11.
Miltenberg 18:30 Messfeier - Pfarrkirche 
Dienstag 16.11.
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz - Neue Pfarrkirche
Bürgstadt 18:30 Messfeier - Neue Pfarrkirche (f. Karl Schieszl und Angeh. / f. Erich 

Grein und Sohn Holger / f. Bruno Neuberger und Angeh.) 

Mittwoch 17.11.
Wenschdorf 18:30 Messfeier 
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 
Donnerstag 18.11.
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Klosterkirche
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Neue Pfarrkirche
Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum 
Mainbullau 18:30 Messfeier 
Miltenberg 20:00 Taizé-Gebet - ev. Kirche

2021

 

Dienstag 09.11. WEIHETAG DER LATERANBASILIKA
Miltenberg 9:00 Messfeier - Antoniusgedenken- - Klosterkirche 
Miltenberg 19:00 ökum. Friedensgebet - ev. Kirche 
Mittwoch 10.11. Hl. Leo der Große
Breitendiel 18:30 Messfeier 
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 
Donnerstag 11.11. Hl. Martin, Bischof von Tours
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Klosterkirche
Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum 
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz - Neue Pfarrkirche
Bürgstadt 18:30 Messfeier - Neue Pfarrkirche (f. Martin, Bruno, Cenzi und Georg Heß, 

leb. und verst. Angeh. / f. Max und Johanna Meisenzahl und Sohn Bruno) 

Mainbullau 18:30 Andacht 
Samstag 13.11. Samstag der 32. Woche im Jahreskreis
Miltenberg 11:00 Beichtgelegenheit - Pfarrkirche 
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - Gemeindezentrum
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz/Beichtgelegenheit - Neue Pfarrkirche
Bürgstadt 18:30 Vorabendmesse für die Pfarreiengemeinschaft zum Volkstrauertag,

anschl. Zug zum Ehrenmal und Feierstunde im alten Kirchhof - Neue 
Pfarrkirche (f. Irma Grittmann-Schmitt (Leg.) / f. Kurt Reichert, Eltern und 
Schwester Hiltrude / f. Verst. der Familien Tausch und Gehrig / Seelenamt
Rainer Dannler / 2. Seelenamt Hedwig Gehrig) 

Breitendiel 18:30 Vorabendmesse mit Kranzniederlegung 
Mainbullau 18:30 Vorabendmesse 
Sonntag 14.11. 33. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Miltenberg 10:00 Messfeier zum Patrozinium St. Martin - Pfarrkirche 
Miltenberg 16:00 Messfeier in portugiesischer Sprache- Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:00 Kranzniederlegung zum Volkstrauertag 
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche 
Montag 15.11.
Miltenberg 18:30 Messfeier - Pfarrkirche 
Dienstag 16.11.
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz - Neue Pfarrkirche
Bürgstadt 18:30 Messfeier - Neue Pfarrkirche (f. Karl Schieszl und Angeh. / f. Erich 

Grein und Sohn Holger / f. Bruno Neuberger und Angeh.) 

Mittwoch 17.11.
Wenschdorf 18:30 Messfeier 
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 
Donnerstag 18.11.
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Klosterkirche
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Neue Pfarrkirche
Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum 
Mainbullau 18:30 Messfeier 
Miltenberg 20:00 Taizé-Gebet - ev. Kirche

2021

Freitag 19.11. Hl. Elisabeth
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche 
Samstag 20.11. Samstag der 33. Woche im Jahreskreis
Miltenberg 11:00 Beichtgelegenheit - Pfarrkirche 
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - Gemeindezentrum
Miltenberg 18:00 Beichtgelegenheit - Pfarrkirche 
Miltenberg 18:30 Vorabendmesse - Pfarrkirche 
Breitendiel 18:30 Vorabendmesse für die Pfarreiengemeinschaft 
Sonntag 21.11. CHRISTKÖNIG

- Diasporaopfertag - 
Bürgstadt 10:00 Messfeier - Neue Pfarrkirche, Musik im Gottesdienst: Messe Breve 

C-Dur (Ch.Gounod), Christus, Schöpfer aller Welt (O.Faulstich) u.a. 
Pfarrcäcilienchor St. Jakobus, Schola Cantorum, Kantoren. Michael Bailer
(Leitung).(f. Anna Maria Voitländer (Leg.) / f. Kurt Farrenkopf und Angeh. /
f. alle Verst. des Schuljahrgangs 1935/36 und verst. Ehepartner / f. Rosel 
Breunig / f. Verst. der Familien Settelmaier, Hegmann und Winkler / f. 
Hermann Josef Hench und Angeh. / f. Else und Fritz Liebler und verst. 
Angeh. / Seelenamt Cäcilie Weigl / f. leb. und verst. Sänger/-innen der 
Chorgruppen der Jakobusmusik)

Mainbullau 10:00 Messfeier zum Patrozinium 
Wenschdorf 10:00 Messfeier 
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche 
Montag 22.11. Hl. Cäcilia, Märtyrin in Rom
Miltenberg 18:30 Messfeier zum Fest der Staffelmadonna - Pfarrkirche 
Dienstag 23.11.
Miltenberg 9:00 Messfeier - Antoniusgedenken- - Klosterkirche 

Hinweis für die Feier der Gottesdienste:
Bringen Sie bitte Ihr eigenes Gebet- und Gesangbuch "Gotteslob" mit.
Bitte kommen Sie mit medizinischer-Maske. Diese darf am Platz abgenommen werden.

Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten Pfarrbüro Dienstags von 9-12 Uhr
Rufnr.: Pfarrbüro Bürgstadt.............................21 44 Mail: pfarrei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de 

Fax.................................................94 77 31
Pfarrer Jan Kölbel…........….........6 50 09 90 Mail: jan.koelbel@bistum-wuerzburg.de

Pfarrvikar Ninh                            0162 1065423 Mail pfarrvikar.ninh@gmail.com

Pfr. i. R. Albrecht Kleinhenz…......6 68 05 90 Mail: albrecht.kleinhenz@bistum-weurzburg.de

Jugendseelsorger Bernd Winter  ...97 87 42 Mail: bernd.winter@bistum-wuerzburg.de

Past.Ref. Marcus Schuck.….......6 69 58 79 Mail: marcus.schuck@bistum-wuerzburg.de

  Kantor Michael Bailer..................6 50 09 96 Mail: michael.bailer@bistum-wuerzburg.de

Gem.-Ass. Tatjana Steppacher   6 50 09 94 Mail: tatjana.steppacher@bistum-wuerzburg.de

Homepage: www.pg-st-martin-miltenberg-buergstadt.d

2
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Dienstag                           09.11.                                                  Weihetag der Lateranbasilika  

Eichenbühl 18:30 Lichtreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

Richelbach 19:00 Messfeier

Mittwoch                          10.11.                                                                     Hl. Leo der Große  

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Donnerstag                      11.11.                                                                                   Hl. Martin  

Riedern 19:00 Messfeier

Freitag                              12.11.                                                                              Hl. Josaphat  

Heppdiel 18:30 Lichtreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

Samstag                           13.11.                                                                                                    

Schippach 14:30 Taufe von Levin Pfaff

33. Sonntag im Jahreskreis33. Sonntag im Jahreskreis

Volkstrauertag   –   Diaspora-Kollekte  

Samstag                           13.11.                                                                                                    

Richelbach 19:00 Messfeier

Sonntag                            14.11.                                                                                                    

Riedern 8:30 Messfeier

anschließend Totengedenken am Ehrenmal

Umpfenbach 8:30 Messfeier

anschließend Totengedenken am Ehrenmal

Heppdiel Kirchweihfest

Vor dem Gottesdienst ab 9 Uhr und nach dem Totengedenken bis 12 

Uhr besteht die Möglichkeit zur Kirchgeldeinzahlung 

im Pfarrheim

10:00 Wort-Gottes-Feier  

anschließend Totengedenken am Ehrenmal

Eichenbühl 10:15 Messfeier 

 anschließend Totengedenken am Ehrenmal 

14.30 Taufe von Hanna Kern

Neunkirchen 10:15 Messfeier

anschließend Totengedenken am Ehrenmal

Montag                             15.11.                                                                                                    

Umpfenbach 19:00 Messfeier

Dienstag                           16.11.                                                                                                    

Eichenbühl 18:30 Schmerzhafter Rosenkranz

19:00 Messfeier

Mittwoch                          17.11.                                                                        Buß- und Bettag  

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Donnerstag                      18.11.                                                                                                    

Schippach 19:00 Messfeier

Dienstag                           09.11.                                                  Weihetag der Lateranbasilika  

Eichenbühl 18:30 Lichtreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

Richelbach 19:00 Messfeier

Mittwoch                          10.11.                                                                     Hl. Leo der Große  

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Donnerstag                      11.11.                                                                                   Hl. Martin  

Riedern 19:00 Messfeier

Freitag                              12.11.                                                                              Hl. Josaphat  

Heppdiel 18:30 Lichtreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

Samstag                           13.11.                                                                                                    

Schippach 14:30 Taufe von Levin Pfaff

33. Sonntag im Jahreskreis33. Sonntag im Jahreskreis

Volkstrauertag   –   Diaspora-Kollekte  

Samstag                           13.11.                                                                                                    

Richelbach 19:00 Messfeier

Sonntag                            14.11.                                                                                                    

Riedern 8:30 Messfeier

anschließend Totengedenken am Ehrenmal

Umpfenbach 8:30 Messfeier

anschließend Totengedenken am Ehrenmal

Heppdiel Kirchweihfest

Vor dem Gottesdienst ab 9 Uhr und nach dem Totengedenken bis 12 

Uhr besteht die Möglichkeit zur Kirchgeldeinzahlung 

im Pfarrheim

10:00 Wort-Gottes-Feier  

anschließend Totengedenken am Ehrenmal

Eichenbühl 10:15 Messfeier 

 anschließend Totengedenken am Ehrenmal 

14.30 Taufe von Hanna Kern

Neunkirchen 10:15 Messfeier

anschließend Totengedenken am Ehrenmal

Montag                             15.11.                                                                                                    

Umpfenbach 19:00 Messfeier

Dienstag                           16.11.                                                                                                    

Eichenbühl 18:30 Schmerzhafter Rosenkranz

19:00 Messfeier

Mittwoch                          17.11.                                                                        Buß- und Bettag  

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Donnerstag                      18.11.                                                                                                    

Schippach 19:00 Messfeier

Freitag                              19.11.                                                                              Hl. Elisabeth  

Windischb. 19:00 Messfeier

ChristkönigssonntagChristkönigssonntag

Samstag                           20.11.                                                                                                    

Riedern 19:00 Messfeier

Heppdiel 19:00 Messfeier

Sonntag                            21.11.                                                                                                    

Umpfenbach 8:30 Messfeier

14:30 Taufe von Amelie Isabel Zeitler

Schippach 8:30 Messfeier

Eichenbühl 10:00 Messfeier  

Richelbach 10:00 Messfeier

Montag                             22.11.                                                                                  Hl. Cäcilia  

Umpfenbach 19:00 Messfeier  

Eichenbühl Patrozinium St. Cäcilia

19:00 Messfeier   

Dienstag                           23.11.                                                                                                    

Richelbach 18:30 Rosenkranz

19:00 Messfeier 
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Freitag                              19.11.                                                                              Hl. Elisabeth  

Windischb. 19:00 Messfeier

ChristkönigssonntagChristkönigssonntag

Samstag                           20.11.                                                                                                    

Riedern 19:00 Messfeier

Heppdiel 19:00 Messfeier

Sonntag                            21.11.                                                                                                    

Umpfenbach 8:30 Messfeier

14:30 Taufe von Amelie Isabel Zeitler

Schippach 8:30 Messfeier

Eichenbühl 10:00 Messfeier  

Richelbach 10:00 Messfeier

Montag                             22.11.                                                                                  Hl. Cäcilia  

Umpfenbach 19:00 Messfeier  

Eichenbühl Patrozinium St. Cäcilia

19:00 Messfeier   

Dienstag                           23.11.                                                                                                    

Richelbach 18:30 Rosenkranz

19:00 Messfeier 

2

Tel.  (0  93  71) 35  10 oder 22  93
Fax  (0  93  71) 35  49
E-Mail: mail@herbertschmitt.de
Internet: www.herbertschmitt.de
Eichenbühler Straße 83
63927 Bürgstadt (neben Autohaus Erftal)Nachfolger: André Schmitt
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Pfarreiengemeinschaft St. Antonius Erftal und Höhen
Pfarramt Pfarrgasse 1, 63928 Eichenbühl 
 Pfarrsekretärin Heike Leibfried, Tel. 09371-2556, Fax 09371-9488951
 E-Mail: pg.eichenbuehl@bistum-wuerzburg.de

Seelsorger  Pfarrer Artur Fröhlich
 Tel. 09371-2556 (Pfarrhaus Eichenbühl),
 E-Mail: artur.froehlich@bistum-wuerzburg.de

 Pastoralreferent Hermann Gömmel
 Tel. 09371- 9488950 (Pfarrhaus Eichenbühl)
 E-Mail: hermann.goemmel@bistum-wuerzburg.de

 Pfarrvikar Krzysztof Winiarz
 Tel. 09378 -9082830, Fax 09378-9082831 (Pfarrhaus Neunkirchen)
 Frankenstr. 30, 63930 Neunkirchen 
 E-Mail: krzystof.winiarz@bistum-wuerzburg.de

Der Carneval-Club Concordia e. V. Bürgstadt
lädt ein zur Faschingseröffnung am

Freitag, 12. 11. 21
um 19.11 Uhr

vor dem Rathaus

Alle Kreuzköpf sind herzlich eingeladen!

Sonntag                       11.09.                                                                                                        

RICH 8:30 Messfeier

EICH 10:00 Messfeier  

HEPP 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung

UMPF 14:30 Tauffeier für Michel Eisenhauer

Montag                         12.09.                                                                                                        

UMPF 19:00 Messfeier

Dienstag                      13.09.                                                       Hl. Johannes Chrysostomus  

EICH 18:30 Lichtreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier 

VERANSTALTUNGSKALENDER

DO 25.08. 15.30 EICH, Frauenbund, Grillen im Verkehrsgarten

MO 05.09. 19.00 EICH, Frauenbund, Filmabend im Pfarrheim „Honig im Kopf“

Do 08.09.                   RICH: Diözesanwallfahrt zum Kreuzberg für alle 

Do 08.09.  14.00 NEUN, Senior/innentreff im Gasthaus Adler

2

Die Nachbarschaftshilfe 
„Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen“ 
ist für Sie da.

Rufen Sie bei Bedarf eine dieser Nummern:
Eichenbühl 09371 6694903     Neunkirchen  09371 6694904
Riedern             09371 6694905     Heppdiel        09371 6694906

Die Nachbarschaftshilfe 
„Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen“ 
ist für Sie da.

Rufen Sie bei Bedarf eine dieser Nummern:
Eichenbühl 09371 6694903     Neunkirchen  09371 6694904
Riedern             09371 6694905     Heppdiel        09371 6694906

„Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen“ 
Die Nachbarschaftshilfe ist für Sie da! Wir haben unseren Fahrdienst 
wieder aufgenommen. Um unsere Helferinnen und Helfer zu schützen, 
befördern wir derzeit nur vollständig Geimpfte, Genesene und Personen, 
die einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 24 Std. ist.
Um die gültigen Verordnungen einzuhalten, müssen alle Insassen 
eine FFP2-Maske tragen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Rufen Sie bei Bedarf eine dieser Nummern:

Bereich Eichenbühl  09371 6694903     
Bereich Neunkirchen  09371 6694904
Bereich Riedern   09371 6694905     
Bereich Heppdiel           09371 6694906

www.zeit-fuereinander-euh.de

Wichtige Rufnummern:
Einheitliche Notrufnummer
für Feuerwehr und Rettungsdienst/Notarzt .................................... 112

Ärztlicher Bereitschaftdienst / Notdienst
zu erfragen unter der kostenfreien Rufnummer (bundesweit):  ........... 11 61 17
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Die Lamelle mit Lichtlenkung sorgt 
für besseres Wohlbefinden.
Eine klinische Studie hat die positive Auswirkung 
der 80D Lamelle auf die Gesundheit und Konzent-
ration der Menschen bestätigt.
Mehr unter www.schlotterer.at

RETROLux

Raffstore

Veranstaltungskalender

Bürgstadt   (ohne Gewähr)

„Helfen verbindet – Wir verschenken eine Stunde Zeit!“
Bürgerschaftliches Engagement in Bürgstadt
Die Helferinnen und Helfer stehen ehrenamtlich und vertraulich allen Bewoh-
nern von Bürgstadt zur Verfügung. Rufen Sie uns an, wenn Sie Hilfe benötigen!
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter der 
Tel.-Nr. 09371/9492010.
Mehr Infos zu den möglichen Hilfen finden Sie auch auf unserer Internetseite:
www.helfen-verbindet-buergstadt.de

Freiwillige Feuerwehr Bürgstadt
Montags. 19:30 Uhr: Feuerwehrdienst.
Bitte aktuellen Übungsplan unter
www.feuerwehr-buergstadt.de/aktuelles/termine beachten.

BRK-Seniorengymnastik Bürgstadt
Jeden Mittwoch 10 –11 Uhr Übungsstunde in der Mittelmühle, kleiner Saal;
Info: Hedi Eckert, Tel. 09378-436

Kolpingsfamilie Bürgstadt - BERICHTIGUNG
15.11. (Kerbemontag) 18.00 Uhr im  „Centgraf“ Kerbeessen für Mitglieder   
 und Freunde. Anmeldung und Menüwahl erwünscht bis zum 10.11.
 bei Leo Bucher, Tel. 09371-8625 oder leobucher@t-online.de  

Markt Bürgstadt – Bürgerversammlung
25.11. (Donnerstag) um 19.30 Uhr im Großen Saal
 des Bürgerzentrums Mittelmühle
 

Neunkirchen   (ohne Gewähr)

Laternenumzug in Richelbach
11.11. Treffpunkt zum Laternenumzug
 um 17:45 Uhr an der Kirche;
 Veranstalter: FFW, MV und Kigo-Team

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

REINIGUNGSKRAFT (M/W/D) 
MINIJOB (450,-€)
Mindesteinstiegslohn 12,50 €/Std. Möglichkeit zur 
Teilzeitanstellung.

Dein Arbeitgeber ist die EMB Energieversorgung 
Miltenberg-Bürgstadt GmbH& Co. KG. 
Dein Arbeitsplatz ist das Hallenfreibad Miltenberg.

DEIN AUFGABENGEBIET:
Zu Deinen Aufgaben gehört die Reinigung im 
gesamtem Schwimmbadbereich. Du bist verant-
wortlich für die ordnungsgemäße Anwendung der 
Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie den 
Einsatz und die Pfl ege der zur Aufgabenerledigung 
überlassenen Geräte und Maschinen.

DEIN PROFIL:
• Erfahrung in der Unterhaltsreinigung
• Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Gute Umgangsformen und ein gepfl egtes 
 Erscheinungsbild
• Zeitliche Flexibilität auch an Wochenenden 
 und Feiertagen

HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
bewerbung@we-are-energy.de.
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MEIN STROM. MEIN PREIS. MEINE REGION.
we-are-energy.de

EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt 
GmbH & Co. KG, Herr Christoph Keller 
Luitpoldstraße 17, 63897 Miltenberg 
Fon 0 93 71 - 404 4 www.we-are-energy.de
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern  •  Telefon: 116 117
Ein Service der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns

(Dienstzeiten: von Freitag 13.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr, an Feiertagen von 18.00 Uhr am Vor-
abend bis 8.00 Uhr des folgenden Werktages am Mittwoch von 13.00 Uhr bis Donnerstag 8.00 Uhr)
Sofern Ihr Hausarzt/behandelnder Arzt nicht erreichbar ist, vermittelt Ihnen in dringenden Behand-
lungsfällen die Vermittlungs- und Beratungszentrale der KVB, Tel. 116 117 (kostenfrei), einen dienst-
habenden Arzt des hausärztl. Bereitschaftsdienstes sowie ggf. auch einen diensthabenden Facharzt.

Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Erftal und die Gemeinde Eichenbühl

Amtsblattredaktion: – Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Frau Ott oder Herr Schuhmacher, 
  Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 97  38 -17, -31,  
  Fax: 0  93  71 / 6500  503, E-Mail: amtsblatt@buergstadt.de;
 – Gemeinde Eichenbühl, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl,
  Tel. 09371/9720-0, E-Mail: info@eichenbuehl.de

Auflage:  4.091 Erscheinungsweise:  dienstags, alle 14 Tage

Abgabeschluss: Anzeigen und Texte müssen für die nächste Ausgabe 22/2021 bis 
Freitag, 12. November 2021, 12.00 Uhr, bei der Amtsblattredaktion, 
Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, eingegangen sein.

Anzeigeneinteilung,
Herstellung/Druck: Druckerei Berthold, Kolpingstraße 1, Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 6  73  08
 Fax: 0  93  71 / 6  95  30, E-Mail: druckereiberthold@t-online.de

Verteilung: kostenlos an alle Haushalte im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft 
Erftal und der Gemeinde Eichenbühl

Für Druckfehler oder fälschlich vermittelte Information kann keine Haftung übernommen 
werden, ebenfalls nicht für unverlangt eingesandte Bilder und Manuskripte.
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NOTDIENST DER APOTHEKEN   (ohne Gewähr)
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ZAHNÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
von 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr  (ohne Gewähr)

09.11. Park-Apotheke  Bürgstadter Straße 26, Miltenberg Tel. 09371/9895800
10.11. Nord-Apotheke  Brückenstraße 25, Miltenberg  Tel. 09371/3130
11.11. Easy-Apotheke  In der Seehecke 1, Kleinheubach Tel. 09371/6504254
12.11. Abtei-Apotheke Debonstraße 3 D, Amorbach Tel. 09373/97370
13.11. Anker-Apotheke  Hauptstraße 21-23, Miltenberg  Tel. 09371/6689801
14.11. Mäander-Apotheke  Hauptstraße 32, Miltenberg Tel. 09371/2944
15.11. Engelberg-Apotheke Hauptstraße 11, Großheubach Tel. 09371/3637
16.11. Adler-Apotheke Kolpingstraße 2, Bürgstadt Tel. 09371/9480700
17.11. Löwen-Apotheke Löhrstraße 4, Amorbach Tel. 09373/1616
18.11. Martins-Apotheke  Miltenberger Straße 7, Bürgstadt Tel. 09371/7009
19.11. Park-Apotheke  Bürgstadter Straße 26, Miltenberg Tel. 09371/9895800
20.11. Nord-Apotheke  Brückenstraße 25, Miltenberg  Tel. 09371/3130
21.11. Easy-Apotheke  In der Seehecke 1, Kleinheubach Tel. 09371/6504254
22.11. Abtei-Apotheke Debonstraße 3 D, Amorbach Tel. 09373/97370
23.11. Anker-Apotheke  Hauptstraße 21-23, Miltenberg  Tel. 09371/6689801

13./14.11. Dr. Barbara Kaufmann, Kirchenstr. 2A, Klingenberg, Tel. 09372/3900
20./21.11. ZA Heinz Klein, Schulstr. 1, Kirchzell, Tel. 09373/4242
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